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solche Auffrischimpfung sprechen Erfahrungen in anderen Ländern (z.B. in den USA) 

und ein bestimmter Anteil von Pertussiserkrankungen im Schulalter. 

Die Frage wurde nicht abschließend beantwortet. 

Es wurde auch darauf hingewiesen, daß die gegenwärtigen Aussagen zur 

Altersverteilung von Pertussis zu einem Zeitpunkt gemacht werden, da die 

Wiedereinführung der Impfung in den alten Bundesländern erst kurze Zeit zurückliegt. 

Es bleibt abzuwarten, wie die Altersverteilung bei guter Impfbeteiligung nach einem 

längeren Zeitraum aussieht. Es sollten auch Untersuchungsergebnisse aus der 

ehemaligen DDR diskutiert werden, welche gegenüberstellten: 

- die Pertussismorbidität von Kinderpopulationen mit sehr hoher Beteiligung (> 90 %) 

an der DPT-Grundimmunisierung in den ersten beiden Lebensjahren 

- und die Pertussismorbidität von Kinderpopulationen mit schlechterer Beteiligung (< 

90 %) an ,einem Impfschema mit Grundimmunisierung und zusätzlicher 

Auffrischimpfung im 5. Lebensjahr. 

Die im Ergebnis der Diskussion gegebene Empfehlung zur Anwendung eines 

azellulären Pertussisimpfstoffs wird in die 'STIKO-Empfehlungen vom Februar 1994' 

aufgenommen (siehe auch TOP 1, erster Teil des letzten Absatzes). 

3. Tetanusschutzimpfung im Verletzungsfall - Diskussion der differierenden 

Empfehlungen verschiedener deutscher Ärztegremien 

Vielfache Anfragen an Mitglieder und an das Sekretariat der STIKO zu differierenden 

) Empfehlungen deutscher Ärztegremien zur Tetanusimpfung im Verletzungsfall und 

Schlußfolgerungen aus dem ungenügenden Diphtherieimpfschutz der erwachsenen 

Bevölkerung begründeten die erneute Diskussion in der STIKO. 

Der Diskussion zugrundegelegt wurde ein tabellarischer Vergleich der Empfehlunge:1 

der STlKO, des wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer, der Gesellschaft 

für Sozialpädiatrie und der entsprechenden US-amerikanischen Empfehlungen 

(Advisory Committee an lmmunization Practice; Red Book). 

Schlußfolgernd wurden Empfehlungen erarbeitet, die mit den Empfehlungen der 

Bundesärztekammer und damit auch mit den US-amerikanischen Empfehlungen 



übereinstimmen. Diese Übereinstimmung ist inhaltlich begründet und vermeidet eine 

Verunsicherung des praktischen Arztes durch differente Empfehlungen. Die Form der 

Empfehlungen als leicht verständliche Tabelle wird übernommen und trägt ebenfalls 

zur Vereinfachung in der Praxis bei. 

Die einzige Veränderung zu den Empfehlungen der Bundesärztekammer besteht in 

der grundsätzlichen Empfehlung der Anwendung von Diphtherie-Tetanus-Impfstoff 

anstelle der alternativen Empfehlung von Tetanus- oder Diphtherie-Tetanus­

Impfstoff. Dies trägt der Tatsache des im Erwachsenenalters nachlassenden 

Diphtherieimpfschutzes Rechnung. Da heutige für das Erwachsenenalter zugelassene 

Td-lmpfstoffe hochgereinigtes Diphtherietoxoid in niedriger Antigendosierung 

enthalten und sehr wenig reaktogen sind, ist diese Empfehlung auch hinsichtlich der 

Verträglichkeit gerechtfertigt. 

Diskutiert wurde die Frage der Unterscheidung in 

- saubere, geringfügige Wunden und 

- alle anderen Wunden, 

die eine Grundlage der bisherigen und zukünftigen Empfehlungen darstellt 

Diese Unterscheidung als Indikation für unterschiedliches Vorgehen im Verletzungsfall 

wird nach wie vor für richtig angesehen, da 'andere Wunden' eindeutig definiert 

werden: 

- tiefe und/oder schmutzige (mit Staub, Erde, Speichel, Stuhl kontaminierte) Wunden, 

besonders mit Fremdkörpereindringung, 

Verletzungen mit Gewebezertrümmerung und reduzierter Sauerstoffversorgung 

(z.B. Quetsch-, Riß-, Biß-, Stich-, Schußwunden) 

) - schwere Verbrennungen und Erfrierungen 

- Gewebsnekrosen 

- septische Aborte. 

Die empfohlene Indikationstabelle zur Tetanusimpfung im Verletzungsfall wird in die 

'STIKO-Empfehlungen vom Februar 1994' aufgenommen (siehe auch TOP 1, erster 

Teil des letzten Absatzes) . 
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4. Erweiterte Empfehlungen zur Hepatitis A-lmpfung 

4.1 Hepatitis A-lmpfung für Kinder 

Die Zulassung des Hepatitis A-lmpfstoffs auch für Kinder durch das Bundesamt für 

Sera und Impfstoffe ist kurzfristig zu erwarten. 

Im Ergebnis der Diskussion wird der Hepatitis A-lmpfstoff empfohlen 

für Kinder, 

- die in Deutschland geboren sind vor ihrer ersten Reise in ein Land mit hoher 

Hepatitis A-Gefährdung (analog den Empfehlungen für erwachsene Reisende, siehe 

STIKO-Empfehlungen vom September 1993, veröffentlicht unter anderem im 

Bundesgesundheitsblatt 2/1994, S.87,88) 

- die in Heimen für behinderte Kinder leben 

- die an einer chronischen Lebererkrankung leiden und noch HAV-Antikörper-negativ 

sind. 

4.2 Hepatitis A-lmpfung für Haemophile 

Unter dem Gesichtspunkt der gegenwärtig geführten Auseinandersetzung um die 

Sicherheit von Blut und Blutprodukten wird die Hepatitis A-Gefährdung von 

Haemophilen durch Substitutionspräparate noch einmal diskutiert. Es gibt nach wie 

vor nur die bekannten Mitteilungen, daß ein spezieller Herstellungsprozeß Ursache 

) dieser Gefährdung sein könnte. Zur Kenntnis · genommen werden des weiteren 

Empfehlungen verschiedener nationaler und internationaler Vereinigungen, die zum 

Ausschluß eines bestehenden Restrisikos für die Hepatitis A-lmpfung von 

Haemophilen plädieren, sofern diese sich bei vorheriger Testung auf Hepatitis A­

Antikörper als negativ erweisen. 

Die STIKO schließt sich diesen Empfehlungen an. 

4.3 Hepatitis A-lmpfung für Drogenabhängige 

Verschiedene Studien belegen die relativ hohen Anteil von Drogenabhängigen 

an Hepatitis A-Erkrankungen im Erwachsenenalter. In Hamburg macht dieser Anteil 

gegenwärtig etwa 1 O % aus. Dabei handelt es sich nicht wie bei der Hepatitis B um 



) 

•eine parenterale und damit für diese Gruppe spezifische Übertragung. Die Infektion 

hängt vielmehr mit Lebensumständen zusammen, die auch für andere soziale 

Randgruppen kennzeichnend sind. 

Die STIKO hält deshalb mehrheitlich die Entscheidung, Drogenabhängigkeit nicht als 

Indikation für die Hepatitis A-lmpfung anzusehen, aufrecht. 

5. Mittelfristiger Arbeitsplan der STIKO 

5.1 Für die Herbstsitzung 1994 der STIKO werden als Tagesordnungspunkte 

vorgesehen: 

allgemeines Hepatitis B-lmpfprogramm (?), Gegenindikationen bei Schutzimpfungen, 

Falldefinitionen für durch Impfungen verhütbare Krankheiten, Empfehlungen aus 

aktuellem Anlaß, Zusammenstellung der STIKO-Empfehlungen 1994 

(Zusammenfassung der STIKO-Arbeitsergebnisse 1994 und Aktualisierung der 

Tabellen der STIKO-Empfehlungen 1993) 

5.2.Für die Frühjahrsitzung 1995 der STIKO werden als TOP vorgesehen: 

Methoden der Impferfassung und Erhöhung der Impfbeteiligung, Ergebnisse der 

nationalen und internationalen Erprobungen von azellulärem Pertussisimpfstoff im 

Rahmen der Grundimmunisierung, Varizellenimpfung, Empfehlungen aus aktuellem 

Anlaß. 

6. Internationale Bescheinigungen über Impfungen und Impfbuch des 

Deutschen Grünen Kreuzes 

Im Ergebnis der Empfehlung der STIKO, im Impfbuch zukünftig auch den 

Handelsnamen und die Chargennummer des Impfstoffs zu dokumentieren, legt das 

DGK einen Vorschlag für den Neudruck vor. Ergänzende Änderungsvorschläge 

werden diskutiert. Auf dieser Grundlage wird das DGK den Neudruck in Auftrag 

geben. 

In diesem Zusammenhang übergibt Prof. Maass zur Information eine Kopie des 

Beschlusses des Vorstandes der Bundesärztekammer zur Chargendokumentation von 

Blut und Blutprodukten vom 17.12.1993 (erhalten die STIKO-Mitglieder als Anlage zu 

diesem Protokoll zur Kenntnis). 
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7. Verschiedenes 

7.1 Die STIKO-Empfehlungen 1993 wurd~n im Bundesgesundheitsblatt 2/94 

zusammen mit dem Protokoll der entsprechenden Beratung veröffentlicht. 

Auch 'der Kinderarzt' und 'das Gesundheitswesen' werden die 1993er und zukünftigen 

STIKO-Empfehlungen veröffentlichen. 

7.2 Die STIKO-Empfehlungen 1993 zur BCG-lmpfung wurden von 2 Mitgliedern nicht 

mitgetragen. Dies wurde im Protokoll ausgewiesen. Eine Ausweisung auch in den 

Empfehlungen ist nicht erfolgt und nach Diskussion in der Beratung aus rechtlichen 

Gründen auch nicht angezeigt. 

7.3 Der Termin der Herbstberatung wurde mehrheitlich für den 

19.0ktober 1994 festgelegt. 
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Ständige Impfkommission (STIKO) 

Ergebnisprotokoll der Sitzung am 19. Oktober 1994 

Teilnehmer: 

Dr. Fell (Hamburg), Prof. Kabelitz (Langen), Dr. Huber (München, für Dr. Gran), Frau 

Dr. Hutzier (KBV Köln), Prof. Kaufmann (Berlin, Ulm), Dr. Krause (Bonn, BMVg), 

Dr. Leide! (Köln) , Prof. Maass (Münster), Dr. Meinrenken (Bremen), 

Prof. Nielsen (Hamburg), Frau Dr. Niemer (Bonn, BMG), 

Frau Dr. Lampe (Potsdam, für Frau Dr. Schweissinger), Prof. Sitzmann (Homburg), 

Prof. Spiess (München), Prof. Stück (Berlin), Prof. Thilo (Berlin), 

Prof. Windorfer (Hannover), Dr. Zaumseil (Magdeburg), 

Prof. Koch (Berlin, Vorsitz), Prof. Dittmann (Berlin, Sekretariat). 

Entschuldigt: Dr. Nassauer (Wiesbaden), Prof. Stehr (Erlangen), Dr. Zastrow (Berlin) 

Folgende Tagesordnungspunkte wurden behandelt: 

1. Hepatitis B-lmpfung 

1.1. Empfehlung zur Immunisierung Neugeborener von HBsAg-positiven 
Müttern 

Nach der Änderung der Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und 

Krankenkassen über die ärztliche Betreuung während der Schwangerschaft und nach 

der Entbindung (Mutterschaftsrichtlinien) vom 23. August \1994 (Bundesanzeiger Nr 

185 vom 29. September 1994) lautet der entsprechende Abschnitt zur Hepatitis B­

Testung und - Impfung jetzt folgendermaßen: 
\ 

"Bei allen Schwangeren ist nach der 32. Schwangerschaftswoche, möglichst nahe am 

Geburtstermin, das Blut auf HBsAg zu untersuchen. Ist das Ergebnis positiv, soll das 

Neugeborene unmittelbar post partum aktiv/passiv gegen Hepatitis B immunisiert 
werden." 

Die STIKO nimmt die entsprechenden Festlegungen in die STIKO-Empfehlungen 
- Stand: Oktober 1994 - auf. 

Es wird ergänzend darauf aufmerksam gemacht, daß ein HBsAg- Befund bei einer 

Schwangeren über den Schutz des Neugeborenen hinaus auch Indikation zur 



diagnostischen Abklärung und zur Immunprophylaxe familiärer Kontaktpersonen sein 

sollte. Letzterer Punkt ist in den bisherigen STIKO-Empfehlungen unter der Indikation 
1enge Kontaktpersonen zu HBsAg-positiven Personen' bereits enthalten. 

1.2. Empfehlung zur Neufassung der Impfindikation 'enge Kontaktpersonen zu 
HBsAg-positiven Personen' 

Bisher wurden unter 'engen Kontaktpersonen' in erster Linie lntimkontakte und 

familiäre Kontakte verstanden, bei denen das Risiko einer Übertragung hoch ist. 

In der Praxis ergibt sich zusätzlich häufig die teilweise mit großer 

Öffentlichkeitswirksamkeit vorgetragene Fragestellung nach der Infektionsgefährdung 

von Kontaktpersonen zu HBsAg-Positiven in Kindereinrichtungen, Schulklassen und 

Spielgemeinschaften. Nach ausgiebiger Diskussion der zum Infektionsrisiko in der 

Literatur vorliegenden Daten wird folgende Empfehlung verabschiedet und in die 

STIKO-Empfehlungen (Stand: Oktober 1994) aufgenommen: Bei Personen mit engen 

Kontakten in Familie und Gemeinschaft (in Kindergärten, Kindertagesstätten, 

Kinderheimen, Kinderpflegeheimen, Schulklassen, Spielgemeinschaften) zu HBsAg­

positiven Personen ist die Hepatitis B-lmpfung eine Indikationsimpfung. 

Damit wird für eine erweiterte Gruppe, die infolge bekannter potentieller 

Infektionsquelle abgrenzbar ist, die Impfung empfohlen. 

1.3 Empfehlung zur Einführung der allgemeinen Hepatitis B-lmpfung in den 
Impfkalender 

Als Einleitung zur Diskussion werden die gesundheitlichen und finanziellen 

Auswirkungen der Hepatitis B in Deutschland (unter anderem veröffentlicht im 

Kongreßbericht 'Virushepatitis 1993' des Deutschen Grünen Kreuzes und der 

Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten, München), die Empfehlungen der 

Weltgesundheitsorganisation zur Einführung der allgemeinen Hepatifü;, 8-lmpfung in 

allen Ländern der Welt bis zum Jahre 1997 und die in anderen industriell entwickelten 

Ländern angewendeten Impfstrategien dargestellt. Es hat sich international die 

Erkenntnis durchgesetzt, daß das für Länder mit niedriger HBsAg-Prävalenz (unter 

1 %, in Deutschland zwischen 0,3 % und 0,8 % liegend) bisher angewandte Konzept 

der Impfung von Risikogruppen nicht ausreicht, um die sehr hohen gesundheitlichen 

und finanziellen Auswirkungen der Hepatitis B entscheidend zu beeinflussen. 

Zwei Drittel und mehr der Hepatitis B-Erkrankungen betreffen Personen, die 

Risikogruppen nicht zuzuordnen und die deshalb nicht identifizierbar sind. 

Die Einführung der allgemeinen Hepatitis B-lmpfung stellt die Alternative zum 

) 
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Risikofaktorenkonzept dar, wobei letzteres auch nach Einführung einer allgemeinen 

Impfung für eine Reihe von Jahren noch weitergeführt werden müßte. Bisher haben 

unter anderem die USA, Kanada, Frankreich, Italien, Portugal, Spanien, Bulgarien und 

Rumänien, um nur einige europäische und nordamerikanische Staaten zu nennen, die 

allgemeine Hepatitis B-lmpfung in den Impfkalender eingeführt. 

Die STIKO entscheidet sich nach ausführlicher Diskussion einmütig für das Ziel der 

Einführung einer allgemeinen Hepatitis B-lmpfung in Deutschland. 

Die der Empfehlung zugrundeliegenden Fakten werden dem Protokoll als Anlage 

beigefügt (noch in Arbeit). Als erster Schritt zur Realisierung der Empfehlung werden 

Detailvorstellungen zur Einführung der allgemeinen Impfung an die 

Gesundheitsbehörden des Bundes und der Länder, die Kassenärztlichen 

Vereinigungen und die Impfstoffhersteller herangetragen. 

2. Varizellenimpfung - Präzisierung der Impfindikationen 

Einleitend werden die Ergebnisse eines Varizellensymposiums im Vorfeld der 

90. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderkeilkunde am 19. September 

in Hannover dargestellt. Vermerkenswert ist der Umstand, daß der Varizellenimpfstoff 

jetzt in einer thermostabilen Form vorliegt, die eine Lagerung bei 

Kühlschranktemperatur gestattet. Nach Diskussion hält die STIKO zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt die Empfehlung einer allgemeinen Varizellenimpfung nicht für angezeigt. 

Empfohlen wird jedoch eine Erweiterung der bisherigen Indikationen in Verbindung mit 

Kriterien für die Anwendung bei Kindern mit Leukämie (letztere werden mit dem 

entsprechenden Arbeitskreis der Gesellschaft für Kinderheilkunde abgestimmt. Die 

praktische Umsetzung der Indikationsempfehlungen kann einen wesentlichen Beitrag 

) zur Verhütung von bei Risikopatienten häufig schwer verlaufenden Varizellen leisten. 

\ 

3. STIKO-Empfehlungen - Stand Oktober 1994 

Entsprechend dem mittelfristigen Arbeitsplan der STIKO werden jeweils in der 

Herbstsitzung die STIKO-Empfehlungen als Ganzes überarbeitet. Das betrifft die 

Einarbeitung seitdem zusätzlich gegebener Empfehlungen (insbesondere die 

Empfehlungen der jeweiligen Frühjahrssitzung), notwendige Korrekturen und die 

Aufnahme von auf neuen Erkenntnissen beruhenden Empfehlungen. 

Neu aufgenommen wurden die unter 2. und 3. behandelten Ergänzungen und 

Erweiterungen zur Hepatits B- und Varizellenimpfung. 

Eingefügt wurden die auf der Frühjahrssitzung verabschiedeten Empfehlungen zu 

azellulärem Pertussisimpfstoff (bzw. entsprechenden Kombinationsimpfstoffen), 



zur Hepatitis A-lmpfung für Kinder und Haemophile, zur Verhütung der Diphtherie 

und zur Tetanusprophylaxe im Verletzungsfall. Sowohl bei der Diphtherie- als auch 

bei der Tetanusimpfung (einschließlich der Tetanusprophylaxe im Verletzungsfall) 

wird auf den engen Zusammenhang dieser beiden Präventionsmaßnahmen 

hingewiesen. Auch im Jugendlichen- und Erwachsenenalter sollte der Td-lmpfstoff 

als Impfstoff der Wahl angesehen und monovalente Impfstoffe nur noch im 

begründeten Einzelfall angewendet werden. 

Eine kurze Diskussion fand zur BCG-lmpfung statt. Gegenüber der Sitzung im Herbst 

1993 (Protokoll veröffentlicht im Bundesgesundheitsblatt 37, 1994, S.82-84) gab es 

keine veränderten Auffassungen. Die STIKO empfiehlt die BCG-lmpfung nach wie vor 

als Indikationsimpfung. Für Länder, die in Übereinstimmung mit der STIKO die BCG­

lmpfung nur als Indikationsimpfung empfehlen, gibt es keine Veranlassung zur 

Änderung dieser Strategie. 

4. Verschiedenes 

Die Herbstsitzung der STIKO 1994 war die 30.Sitzung seit ihrer Gründung im Jahre 

1972. Herr Prof.Spies, der dem Gremium seit der Gründung angehört, ging in einem 

kurzen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte der STIKO ein und stellte heraus, 

daß die Empfehlungen inzwischen zu einem wertvollen Ratgeber für die impfenden 

Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst und die niedergelassenen Ärzte, aber auch 

die Gesundheitsbehörden der Länder und die Kassen geworden sind. 

4.1 Bezeichnung der STIKO 

Die Aufteilung des Bundesgesundheitsamtes in mehrere selbständige 

Bundesoberbehörden macht die bisherige Bezeichnung \'Ständige Impfkommission 

(STIKO) des Bundesgesundheitsamtes' obsolet. Die Mitglieder votieren einstimmig für 

die Beibehaltung des in der Ärzteschaft zu einem vertrauten Begriff gewordenen 

Namens 'Ständige Impfkommission (STIKO)'. Der Ausweis einer Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten Organisation oder Einrichtung ist im Namen nicht notwendig, sofern 

die Geschäftsordnung des Gremiums ausweist, wo das Sekretariat angesiedelt ist, im 

konkreten Fall im Robert Koch-Institut, Bundesinstitut für Infektionskrankheiten und 

nicht übertragbare Krankheiten, Berlin. Dies ist auch in Analogie zum US­

amerikanischen 'Advisory Committee on lmmunization Practices (ACIP)' oder dem 

englischen 'Joint Committee on Vaccination and lmmunization' zu sehen. 

) 
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4.2. Aufklärungspflicht des Arztes bei Impfungen 

Das Urteil des Bundesgerichtshofes vom ?.Juli 1994 zur Aufklärungspflicht bei der 

oralen Poliomyelitisimpfung (auch über das äußerst seltene Risiko einer 

lmpfpoliomyelitis bei einer Kontaktperson zum Impfling muß aufgeklärt werden), 

welches die Sache an das Berufungsgericht zurückverweist, wurde diskutiert. 

Es wird in der Diskussion darauf verwiesen, daß die in Gemeinsamkeit von DW und 

BGA erarbeiteten und vom Deutschen Grünen Kreuz herausgegebenen 

Aufklärungsmerkblätter ebenfalls auf diesen Umstand der möglichen Infektion von 

Kontaktpersonen hinweisen. Diese Merkblätter, die für alle Impfungen des 

Kindesalters vorliegen, werden als eine gute mögliche Grundlage der ärztlichen 

Aufklärung angesehen. Sie entsprechen dem Prinzip der Stufenaufklärung. 

Empfehlungen zur Aufklärungspflicht des Arztes werden diskutiert und für die 

Aufnahme in die STIKO-Empfehlungen - Stand: Oktober 1994 - vorgesehen. 

5. Mittelfristiger Arbeitsplan der STIKO 

Für die Sitzungen 1994 der STIKO werden als Tagesordnungspunkte vorgesehen: 

- Tollwutimpfung (neue WHO-Empfehlungen und veränderte epizootologische 

Situation) 

- Pertussisimpfung (Abschluß der großen Erprobungen von azellulärem 

Pertussisimpfstoff) 

- Gegenindikationen bei Schutzimpfungen (dazu\ wird eine gemeinsame 

Arbeitsgruppe STIKO/Paul-Ehrlich-lnstitut vorgeschlagen - Maass, Dittmann, 

Sitzmann, Stück, Thilo, PEI-Vertreter) 

\ 

- zur Meldung von unerwünschten Nebenwirkungen und Impfkomplikationen 

- Empfehlungen aus aktuellem Anlaß. 

6. Die Frühjahrssitzung der STIKO findet am ... statt. 



) 
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Ständige Impfkommission (STIKO) 

Ergebnisprotokoll der 31. Sitzung am 29. März 1995 

Anwesende Mitglieder und Gäste: Dr. Hutzler (Köln), Prof. von Kries (Düsseldorf), 

Dr. Lampe (Potsdam), Dr. Leidet (Köln), Dr. Ley (Marburg), Dr. Nassauer (Wiesbaden), 

Dr. Meinrenken (Bremen), Prof. Nielsen (Hamburg), Dr. Niemer (BoIU1), Dr. Rasch (Berlin), 

Dr. Schwanig (Langen), Dr. Schweissinger (Potsdam), Prof. Sitzmann (Homburg), 

Prof. Stehr (Erlangen), Prof. Stück (Berlin), Prof. Tbilo (Berlin), PD Dr. Thraenhart (Essen), 

Dr. Zastrow (Berlin),Dr. Zaumseil (Magdeburg), 

... 1"of. Koch (Berlin, Vorsitz), Prof. DittmaIUl (Berlin, Sekretariat). 

Entschuldigt: Dr. Gran (München), Prof. Maass (Münster), Prof. Spiess (München), 

Prof. Windorfer (Hannover). 

Tagesordnung: 

1. Zur zukünftigen Arbeit und Zusammensetzung der STIKO 

2. Tollwutprophylaxe des Menschen 

3. Pertussisimpfung 

4. Haemophilus influenzae b-Impfung 

S. Verschiedenes 

5.1 Impfungen und IIlV-Infektion 

5.2 Aktualisierung des Poliornerkblattes des Deutschen Grünen Kreuzes 

5.3 Zukünftig vorgesehene Merkblätter 

5.4 Kontraindikationen gegen Schutzimpfungen 



1. Zur zukünftigen Arbeit und Zusammensetzung der STIKO 

Die 31. Sitzung der Ständigen Impfkommmission (STIKO) fand am 29. März 1995 als letzte 

Beratung der Berufungsperiode 1992 - 1994 statt. Im Namen des Robert Koch-Instituts als dem 

für das Sekretariat der Ständigen Impfkommission zuständigen Nachfolgeinstitut des 

Bundesgesundheitsamtes dankte der Vorsitzende der Kommission, Prof. MA Koch, allen 

Mitgliedern für ihre engagierte Mitarbeit, die zu einer gegenüber früheren Jahren wesentlich 

größeren Akzeptanz der Empfehlungen der STIKO beigetragen hat. Zu Beginn der Tätigkeit 

der STIKO vor 2 Jahrzehnten stand die Beratimg der Gesundheitsbehörden der Länder und des 

Öffentlichen Gesundheitsdienstes im Vordergrund. Der Öffentliche Gesundheitsdienst war 

lange der wichtigste Anbieter von Impfungen. rvfit der zunehmenden Verlagerung der 

Impfprävention auf den Kinder- und Hausarzt sind heute zusätzlich die niedergelassenen Ärzte 

sowie daneben die Krankenkassen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung bedeutsame 

Adressaten der Impfempfehlungen der STIK.0. Dieser Entwicklung ist bei der Neuberufung der 

Ständigen Impfkommission für die Berufungsperiode 1995 - 1998 Rechnung zu tragen. 

Der zukünftige Name des Gremiums wird lauten: Ständige Impfkommission (STIK.O). Die 

Mitglieder werden auf Vorschlag des Direktors des Robert Koch-Instituts und mit Zustimmung 

des Bundesministeriums für Gesundheit für die Dauer von 3 Jahren berufen. Das Sekretariat 

der STIKO wird am Robert Koch-Institut angesiedelt sein. Die 32. Sitzung der STIKO -

zugleich die erste Sitzung des neuberufenen Gremiums - wird im Oktober 1995 stattfinden. 

2. Tollwutprophylaxe des Menschen 

In Auswertung einer Expertenberatung der WHO zur Tollwut und darauf basierender 

Vorschläge von PD Dr. Thraenhart, der als Gast an der STIK.0-Sitzung teilnahm, wurden 

entsprechende Empfehlungen für die Tollwutprophylax.e des Menschen erarbeitet. Einleitend 

wurde festgestellt, daß die tierische Tollwut in Deutschland im Ergebnis von Präventions- und 

Bekämpfungsmaßnahmen im Zeitraum 1994 - 1990 um ca. 70 ~·o zurückgegangen ist. 

Die Empfehlungen für die T ollwutprophylaxe beim N!enschen wurden in die 

Impfempfehlungen der STIKO - Stand April 1995 - aufgenommen (siehe Impfempfehlungen). 



3. Pertussisimpfung 

Grundimmunisierung mit azellulärem Pertussisimpftoff ab 3. Lebensmonat 

Nach Zulassung des ersten DTaP-Irnpfstoffs für die Grundimmunisierung ab 3. Lebensmonat 

(bisher waren azelluläre monovalente Impfstoffe und Kombinationsimpfstoffe mit azellulärer 

Pertussiskomponente erst ab 15. Lebensmonat zugelassen) stehen in Deutschland alternativ 

2 effektive Keuchhustenimpfstoffe zur Verfügung. Der azelluläreJmpfstoff weist gegenüber 

dem Vollbakterienimpfstoffweniger Lokal- und Fieberreaktionen auf. Die STIKO stellt fest, 

daß es damit in Deutschland keine Begründung mehr dafür gibt, Säuglingen und Kleinkindern 

den notwendigen Pertussisimpfschutz vorzuenthalten. 

Die STIKO befürwortete ferner prinzipiell die Einführung einer zweiten Boosterimpfung gegen 

Pertussis zum Zeitpunkt der Einschulung, um den Impfschutz bis in das Schulalter hinein zu 

gewährleisten. Dies kann jedoch nicht als zusätzliche monovalente Impfung vorgesehen werden, 

sondel"inuß im Zusammenhang mit der Au:ffrischimpfung Td im 6. Lebensjahr gesehen 

werden. Eine spezielle Diskussion zwischen Vertretern des Bundesinstituts für Sera und 

Impfstoffe und Vertretern der STIK.O wird notwendige Voraussetzungen diskutieren. 

Die Möglichkeit der Grundimmunisierung mit DTaP-Irnpfstoff ab 3. Lebensmonat wird in die 

Anmerkung zur Pertussisimpfung der Impf-Empfehlungen der STIK.O - Stand April 1995 -

aufgenommen (siehe Impfempfehlungen). 

4. Systemische Haemophilus inßuenzae-Erkrankungen und Hib-Impfung 

Prof. von Kries, der als Gast an der S TIK.O-Sitzung teilnahm, b~chtete über die ESPED­

Ergebnisse zu Hib-Erkrankungen. Die ESPED-Erhebung (Erhebungseinheit für seltene 

pädiatrische Erkrankungen) systematischer Haemophilus influenzae-Erkrankungen wurde im 

Juli 1992 begonnen. Im Jahre 1993 beteiligten sich 82 %, im Jahre 1994 93 % der 

pädiatrischen Kliniken in Deutschland. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Jahre 

1993 und 1994 (Kinder vor dem S. Geburtstag); sie unterstreicht den Wert und die Akzeptanz 

der Hib-Impfung. 



Tabelle 1 

1993 1994 

Epiglottitis 17 8 

Meningitis 77 35 

andere 15 14 

Summe 109 57 

Todesfälle 4 3 

Die Tabellen 2 und 3 analysieren das Altersspektrum systematischer Haemophilus influenzae­

Erkrankungen bei geimpften (Tab 2) und ungeimpften (Tab 3) Kindern. 

Tabelle 2 

Alter in Injektionen der Grundimmunisierung Booster- lmalige Impfung 

Monaten 1 2 3 Impfung > 18. Monat 

3 - 6 6 0 0 0 0 

6-18 14 14 1 0 i** 

> 18 3 14 3 4* 1 

• 1 Erkrankung bei einem 3x im 2. Lebensjahr geimpften Kind 

* * Erkrankung im Alter von 6-18 Monaten bei hnpfung im 16. Lebensmonat 



Tabelle 3 

Alter in Monaten 1993 1994 

0 -3 

3-6 

6-18 

18-60 

9 

12 

23 

37 

6 

4 

7 

7 

gesamt 81 24 

In Auswertung der Resultate der Übetwachung systemischer Hib-Infektionen empfiehlt die 

STIKO: 

den Impferfassungsgrad gegen Hib-Erkrankungen weiter zu erhöhen 

der frühestmögliche Impfschutz ist anzustreben; sofort nach Vollendung des 2. 

Lebensmonats ist mit der Hib-Impfung, ggf. in Kombination mit der Impfung gegen 

Diphtherie, Tetanus und Pertussis zu beginnen 

die Gnmdimmunisierung ist mit den für monovalente (2 Injektionen im Abstand von 

6 Wochen im 1. Lebensjahr und 3. Impfung im 2. Lebensjahr) bzw. 

Kombinationsimpfstoffe (3 Injektionen im Abstand von jeweils 4 Wochen und 

4. Impfung im 2. Lebensjahr) empfohlenen Schemata und hnpfabständen zeitgerecht 

durchzuführen. 

Diese Empfehlung wird als Anmerkung zur Hib-Impfung in die hnpf-Empfehlungen der 

STIK.0 - Stand April 1995 - aufgenommen (siehe Impfempfehlungen). 



5. Verschiedenes 

5.1 Impfungen bei HIV-Infektion 

Die Empfehlungen der STIKO von 1988 zur Impfung von :mv-In:fizierten werden in folgender 

Form aktualisiert: 

Impfstoff 

Inaktivierte/Toxoid-Impfstoffe 

BCG 

Polio-Le bendimpfstoff 

Polioim pfstotT, inaktiviert 

:Masern-, :MMR-Impfstoff 

Mumps-, Röteln- und andere 

Lebendimpfstoffe 

+ Impfung empfohlen 

Impfung nicht empfohlen 

HIV-Infektion 

symptomatisch asymptomatisch 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

* Anstelle von Poliolebendimpfstoff wird inaktivierter Polioimpfsto.ff empfohlen~ dies gilt nicht nur bei der 

Impfimg Infizierter, sondern auch bei der vorgesehenen Impfung von Familienangehörigen oder anderen 

engen Kontaktpersonen HIV-Infizierter 

** Masern können bei symptomatisch HIV-Infizierten einen besonders schweren Verlauf nehmen. Bei 

erhöhter Masemgefiihrdung ist deshalb die Masern- oder (MMR-) Impfung indiziert. Bei Durchfühnmg 

einer antiinfektiösen Therapie in Form einer 4wöchentlichen i.v. IgG-Substitution führt eine Impfung 

jedoch nicht zu einer optimalen AntikörperbildWlg. Wird ein derart substituiertes Kmd gegen Masern 

exponiert, ist eine Immwiglobulingabe oder eine vorzeitige IgG-Substitution zu erwägen. 



5.2 Aktualisierung des Poliomerkblattes des Deutschen Grünen Kreuzes 

Nachdem die STIKO im Oktober 1994 in ihren hnpfempfehlungen in einer Anmerkung zur 

Poliomyelitisimpfung auf die Aufklärungspflicht des Arztes hinsichtlich der ( außerordentlich 

seltenen) Möglichkeit der Ge:fährdung Dritter eingegangen war, Wllfde jetzt auch eine 

entsprechende STIKO-Empfehlung in das Aufklärungsmerkblatt des Deutschen Grünen 

Kreuzes zur Polioimpfung aufgenommen. Die Passage lautet wie folgt: 

Zur Vermeidung einer Übertragung von hnpfviren auf Dritte sind Vorsichtsmaßnahmen 

einzuhalten, um den Kontakt mit Stuhl des hnpflings zu vermeiden. Bei der Pflege geimpfter 

Säuglinge kommt der persönlichen Hygiene besondere Bedeutung zu. Die Pflege des geimpften 

1äuglings sollte für die Dauer von 6 - 8 Wochen auf geimpfte Familienmitglieder beschränkt 

bleiben. 

5.3 Zukünftig vorgesehene Merkblätter 

In Ergänzung der bisherigen Aufklärungsmerkblätter, die vom Deutschen Grünen Kreuz 

herausgegeben wurden, sind weitere Merkblätter zu Hepatitis A und B sowie zu Influenza 

vorgesehen. 

5.4 Kontraindikationen gegen Schutzimpfungen 

)ie unter Leitung von Prof. Maass vorgesehene Arbeitsgruppe der STIKO zu 

Kontraindikationen von Schutzimpfungen wird im Laufe des Jahres 1995 ihre Arbeit 

aufnehmen und wahrscheinlich ihre erste Sitzung in Frankfurt /Main durchführen-





Ergebnisprotokoll der 32. Sitzung der Ständigen Impfkommission (STIKO) am RKI 
vom 18.10.1995 im Robert Koch-Institut in Berlin 

Teilnehmer 
Mitglieder der STIKO: 

als ständige Vertreter: 

Robert Koch-Institut: 

entschuldigt: 

Tagesordnung 

Prof. Hofmann (Freiburg) 
Dr. Hülße (Rostock) 
Dr. Hutzier (Köln) 
Dr. Klein (Saarbrücken) 
Prof. Koch (Berlin) / Vorsitz 
Dr. Leidel (Köln) 
Prof. Maass (Münster) 
Dr. Meinrenken (Bremen) 
Dr. Nassauer (Wiesbaden) 
Prof. Raue (Leipzig) 
Prof. Schmitt (Kiel) 
Dr. Schweißinger (Potsdam) 
Dr. Singendonk (Berlin) 
Prof. Sitzmann (Homburg) 
Prof. Stehr (Erlangen) 
Prof. Windorf er (Hannover) 

Dr. Niemer (BMG, Bonn) 
Prof. Dittmann (WHO/Advisor, Kopenhagen) 
Prof. Kabelitz (PEI, Langen) 
Dr. Ley (Dt. Grünes Kreuz, Marburg) 

Dr. Fock 
Dr. Kießling / Protokoll 
Dr. Sehwartländer 
Prof. Thilo 

Prof. Stück (Berlin) 
Vertreter der Spitzenverbände der Krankenkassen 
Bundesministerium der Verteidigung 

1. Konstituierung der STIKO und Diskussion der Geschäftsordnung 
2. Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters 
3. Empfehlungen zur Einführung der allgemeinen Hepatitis-B-lmpfung 
4. Impfempfehlungen der STIKO 1995 
5. Diskussion zu aktuellen Trends der Polio-Schutzimpfung 

Der vorgeschlagenen Tagesordnung wurde zugestimmt. 

Herr Fock begrüßt die Teilnehmer im Namen des Leiters des RKI und dankt für die 
Bereitschaft, in der STIKO zu mitzuarbeiten. Frau Niemer unterstreicht die Erwartungen 
des BMG an die STIKO und teilt mit, daß beabsichtigt sei, in dem zu novellierenden 



BSeuchG die Ständige Impfkommission auch rechtlich zu verankern. Um die Bedeutung 
der STIKO deutlich zu machen, solle sie in Zukunft als "Nationale Ständige Impfkommis­
sion" bezeichnet werden. 

Von verschiedenen Seiten werden zahlreiche Anregungen zur Ausgestaltung der Ge­
schäftsordnung gegeben. Es wird vorgeschlagen, die Geschäftsordnung entsprechend 
zu überarbeiten und auf der nächsten Sitzung der STIKO abschließend zu beraten. 

Wahl des Vorsitzenden 
Prof. Koch wird per Akklamation zum Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission 
gewählt. Herr Koch nimmt die Wahl an. Die Wahl des Stellvertreters soll nach Ab­
stimmung der Geschäftsordnung auf der nächsten Sitzung erfolgen. 

Empfehlungen zur Einführung der allgemeinen Hepatitis-8-lmpfung 
Prof. Dittmann gibt eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Beratung eines Aus­
schusses der STIKO zur Einführung der HB-lmpfung in den Impfkalender für Kinder und 
Jugendliche vom 30. Mai 1995. Inzwischen liegen die auf der Sitzung erbetenen 
Stellungnahmen der Krankenkassen vor. Sie begrüßen eine Aufnahme der HB-lmpfung in 
den Impfkalender. Prof. Dittmann erinnert daran, daß die auf dieser Sitzung vertretenen 
Hersteller signalisiert haben, daß sie eine deutliche Senkung der Impfstoffpreise er­
warten, falls die STIKO die Empfehlung für die Hepatitis-B-lmpfung in den Impfkalender 
aufnehmen würde. 

In der Diskussion wird rasch Einvernehmen zur Einführung der Hepatitis-B-lmpfung im 
Kindesalter erzielt. Zur Beratung der Einführung der HB-lmpfung von Jugendlichen 
werden die Ergebnisse einer Studie vorgestellt, bei der in Mecklenburg-Vorpommern 
mehr als 6000 Eltern zur Akzeptanz einer HB-lmpfung bei Jugendlichen befragt wurden. 
Im Ergebnis wurde breite Zustimmung erzielt. Die Befragung von Eltern in Städten oder 
in ländlichen Regionen sowie bei unterschiedlichem Schultyp der Kinder ergab keine 
signifikanten Unterschiede. 

Dem Vorschlag, auch Jugendliche ab dem 13. Lebensjahr zu impfen, wird in der Diskus­
sion mehrheitlich zugestimmt. Die Empfehlung, die Hepatitis-B-lmpfung als Regel­
impfung in die Impfempfehlungen für Kinder und Jugendliche aufzunehmen, ist Voraus­
setzung dafür, die Hepatitis B in der Bundesrepublik Deutschland in absehbarer Zeit 
unter Kontrolle zu bringen. Um diese Zielstellung schneller erreichen zu können, müssen 
aber gleichzeitig die Anstrengungen der betreuenden Ärzte verstärkt werden, Personen 
mit erkennbarem Hepatitis-B-Risiko durch Impfung umfassend zu schützen. 

Impfempfehlungen der STIKO 1995 
Der STIKO liegt als Entwurf des RKI eine Neustrukturierung der Impfempfehlungen vor. 
Zielstellung dieser Neufassung ist es, Eltern und Ärzten eine schnellere und bessere 
Orientierung über die Empfehlungen zu ermöglichen. Neu aufgenommen werden 
Empfehlungen über Kontraindikationen und Verhalten bei unerwünschten Nebenwirkun­
gen. Dieser Entwurf wird von der STIKO als deutliche Verbesserung begrüßt. Die 
einzelnen Abschnitte der neugefaßten Empfehlungen werden im einzelnen diskutiert. Die 
Ergebnisse dieser Diskussion sollen in den Entwurf eingearbeitet und mit den Mitgliedern 
schriftlich abgestimmt werden. 



Neben der Aufnahme der HB-lmpfung in den Impfkalender werden die Empfehlungen zur 
prä- und postexpositionellen T ollwutprophylaxe an die Empfehlungen der WHO ange­
glichen. 

Für die FSME-lmpfung wird vorgeschlagen, gefährdete Regionen besser zu definieren 
und in diesen Regionen die FSME-lmpfung eher als Regelimpfung zu empfehlen. Hiervon 
verspricht sich die STIKO, daß die zur Zeit bestehenden Diskrepanzen bei der Erstattung 
der Kosten der FSME-lmpfung zu beheben sind. Für die weitere Diskussion wird die 
DVV gebeten, ihre Empfehlungen zu FSME dem RKI zuzuleiten. FSME wird als ein 
Tagesordnungspunkt auf der nächsten Sitzung der Ständigen Impfkommission behandelt 
werden. 

Diskussion zu aktuellen internationalen Trends der Polio-Schutzimpfung 
Vorgestellt werden die Ergebnisse einer Beratung zu Polio-Impfstrategien, die vom 
Deutschen Grünen Kreuz zusammen mit dem Österreichischen Grünen Kreuz im Oktober 
1995 durchgeführt wurde. Anlaß für diese Beratung war, daß heute lmpfpoliomyelitiden 
häufiger sind als durch Wildvirus verursachte Lähmungen. Mit zunehmender Elimination 
der Wildviren wird dieses Problem drängender. Zwei Alternativen bieten sich an: 
1. Ersatz der Lebendimpfstoffe durch Totimpfstoffe oder 
2. Durchführung der Lebendimpfung im Schutz einer vorangegangenen Impfung mit 

T otim pfstoff. 

Im Ergebnis der Beratung wird zunächst an der bisherigen Strategie festgehalten, 
mittelfristig wird der inaktivierten Polio-Vakzine der Vorzug gegeben. Dieses Vorgehen 
ist aber nur dann vertretbar, wenn nicht zu befürchten ist, daß die bisher für die Polio­
Impfung erreichten Durchimpfungsraten mit zu injizierendem Totimpfstoff nicht erreicht 
werden . 

Koch 
Vorsitzender 

Kießling 
Protokoll 



Ergebnisprotokoll  
der 33. Sitzung der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut 
(STIKO) am 17. April 1996 
 
Teilnehmer  
Mitglieder der STIKO:  
Prof. Hofmann (Freiburg) 
Frau  Dr. Hülße (Rostock) 
Frau Dr. Hutzler (Köln) 
Frau Dr. Klein (Saarbrücken) 
Prof. Koch (Vorsitz, Berlin) 
Dr. Leidel (Köln),  
Prof. Maass (Münster) 
Dr. Meinrenken (Bremen) 
Prof. Raue (Leipzig) 
Prof. Schmitt (Kiel), 
Frau Dr. Schweißinger (Potsdam) 
Dr. Singendonk (Berlin) 
Prof. Stück (Berlin) 
Prof. Windorfer (Hannover).  
Entschuldigt: Prof. Sitzmann (Homburg) 
Prof. Stehr (Erlangen). 
WHO-Berater: Prof. Dittmann (Regionalbüro für Europa, Kopenhagen). 
Gäste: 
Frau Dr. Niemer (BMG, Bonn) 
Frau Becker (AOK, Bonn) 
Prof. Kabelitz (PEI, Langen) 
Herr Kaesbach (BKK, Essen) 
Dr. Kirschner (EFB, Berlin, zeitweise, zu TOP 1) 
Herr Krause (BMVg, Bonn) 
Frau Dr. Ley (DGK,  Marburg) 
Frau Niederbühl (VdAK/AEV, Siegburg) 
Dr. v. Sonnenburg (DTG, München) 
Prof. Spiess (München). 
Entschuldigt: Dr. Wahle (IKK, Bergisch-Gladbach). 
Robert Koch-Institut: 
Dr. Fock (zeitweise) 
Frau Dr. Kießling 
Dr. Nassauer  
Dr. Schwartländer 
Frau Prof. Thilo (Protokoll). 
 
Tagesordnung 
1. Durchimpfungsraten und Impfverhalten bei Kindern in West- und 
 Ostdeutschland 
2. Poliomyelitis - ist eine Änderung der Impfstrategie notwendig? 
3. Hepatitis-B-Impfung - aktueller Stand 
4. Vorgehen bei Mehrfachimpfungen 
5. Zu erwartende Neuentwicklungen bei Impfstoffen aus der Sicht des PEI 
6. Verschiedenes 
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TOP 1:  
Herr Kirschner: Durchimpfungsraten und Impfverhalten bei Kindern in West- 
und Ostdeutschland 
 
Die Ergebnisse der 1995 im Auftrag des BMG von der Epidemiologischen 
Forschung, Berlin (EFB), durchgeführten Untersuchungen zeigen, daß seit 1989 
weder in West- noch in Ostdeutschland die zur weitgehenden Eindämmung 
impfpräventabler Krankheiten notwendigen Durchimpfungsraten erreicht wurden. 
 
Der Anteil vollständig und regelrecht Geimpfter beträgt z.B. für den Geburtsjahrgang 
1992 im Westen maximal 80% (Polio) und minimal 47% (Pertussis); im Osten 
maximal 69% (Masern) und minimal 47% (Pertussis). Die Befragung der 
Erziehungsberechtigten (in der Regel Mütter) ergab, daß im Westen 26% nicht alle 
angebotenen Impfungen für ihre Kinder nutzen möchten; dieser Anteil beträgt im 
Osten nur 10%. 
 
Nahezu 50% der Befragten äußern Informationsbedarf zum Thema „Impfen“. 
Informationen über die Medien werden mehrheitlich selten oder nie wahrgenommen. 
 
Interventionsbedarf besteht sowohl für die Bevölkerung als auch für die 
niedergelassenen Ärzte, insbesondere bei folgenden Punkten: 
− Informationen für die Bevölkerung durch Medien und durch 

personalkommunikative Maßnahmen müssen verbessert werden. 
− Ärzte müssen gezielter über die Notwendigkeit und die Möglichkeiten der 

Impfvorsorge aufgeklärt werden. 
− Zwischen dem empfohlenen Impfkalender der STIKO und den Terminen der 

Kindervorsorgeuntersuchungen ist eine Angleichung anzustreben. 
− Die Rechtsgrundlagen (Rahmenverträge KV bzw. KBV/Krankenkassen) sind so zu 

optimieren, daß Arztbesuche nach Möglichkeit dazu genutzt werden können, den 
Impfstatus des Patienten zu überprüfen und notwendige Impfungen durchzuführen 
(siehe Diskussion). 

− Kenntnisse über die Häufigkeit der impfpräventablen Krankheiten und über die 
erreichten Durchimpfungsraten sind, getrennt für Kinder und Erwachsene, zu 
verbessern und dauernd zu aktualisieren. 

 
Diskussion: 
 
Herr Stück berichtet über eine vergleichbare Untersuchung im Berliner Bezirk 
Wedding, die darauf hinweist, daß sozial schwächere Schichten der Bevölkerung 
geringere Durchimpfungsraten aufweisen. Dem wurde entgegengehalten,  daß für 
einen mangelnden Durchimpfungsgrad nicht unbedingt nur soziale Faktoren 
bestimmend sind. So zeigt ein Vergleich der Berliner Bezirke Neukölln und 
Zehlendorf, daß auch unterschiedliche Versorgungssituationen und 
bildungsabhängige Vorurteile eine wichtige Rolle bei der Nutzung der Impfung 
spielen. 
 
Das Problem der Vernetzung bzw. Verknüpfung von Vorsorgeuntersuchungen und 
Impfterminen wird intensiv diskutiert. Die STIKO würde eine bessere Abstimmung 
begrüßen. Herr Singendonk weist darauf hin, daß die Vorsorgeuntersuchung der 
wichtigste planbare Termin ist, um den Impfstatus zu erheben und wenn notwendig 
den Impfschutz zu vervollständigen. 
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Festzustellen ist, daß es weder medizinische noch abrechnungstechnische Gründe 
gibt, die Gelegenheit der Vorsorgeuntersuchungen zu anstehenden Impfungen nicht 
zu nutzen. 
 
Herr Meinrenken bedauert, daß es für die MMR-Impfung  ab 15. Lebensmonat 
keinen geeigneten U-Termin gibt. Frau Hutzler kündigt an, bei der nächsten Sitzung 
des Arbeitsausschusses Kinder-Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und 
Krankenkassen das Problem „Hinweise zu Impfterminen im Rahmen der 
Kinderfrüherkennungsuntersuchungen“ anzusprechen. 
 
Herr Windorfer schlägt vor, auch die Hebammen in die Bemühungen zur Motivation 
der Mütter, ihre Kinder impfen zu lassen, mit einzubeziehen. 
 
Herr Koch ist besorgt über den raschen Rückgang der Teilnahme an Impfungen mit 
zunehmendem Lebensalter, beginnend bereits ab dem 15. Lebensmonat. Im 
Durchschnitt werden die Impfungen nicht zum frühestmöglichen Termin begonnen 
und oft mit erheblichen Verzögerungen abgeschlossen.  
 
Die ärztliche Inanspruchnahme ist intensiv bei Säuglingen und Kleinkindern; ein 
Arztwechsel ist jedoch nicht selten. Es zeigt sich auch, daß auf einen sorgsamen 
Umgang mit dem Impfbuch geachtet werden muß; oft fehlt es bereits bei den 
Einschulungsuntersuchungen.  
 
Herr Dittmann gibt zu bedenken, ob nicht ähnlich wie in den USA auch in 
Deutschland das Thema „Impfen“ bei einer jährlichen nationalen Impfkonferenz zu 
behandeln ist; über das Ergebnis sollten die Ärzte, aber auch die Bevölkerung, 
informiert werden. 
 
 
TOP 2: 
Poliomyelitis - ist eine Änderung der Impfstrategie notwendig? 
 
Herr Dittmann gibt einen Überblick über die Poliomyelitissituation in der Welt. 
Weltweit haben großangelegte Impfkampagnen mit OPV erreicht, daß die 
Verbreitung der Poliomyelitis stark eingeschränkt werden konnte. Der amerikanische 
Doppelkontinent ist bereits vier Jahre Polio-frei, für China wird das in naher Zukunft 
erwartet. Massenimpfungen mit enormem Aufwand in Indien, Pakistan, Bangladesch, 
Rußland (außer Tschetschenien) haben zu einem  Durchimpfungsgrad von mehr als 
95% der Bevölkerung geführt. Die Länder Afrikas sind der nächste Schwerpunkt für 
gezielte Impfkampagnen.  Gerade hier ist die Dunkelziffer der Poliofälle in vielen 
Regionen sehr hoch. In Europa ist in der Zeit von 1992 bis 1995 ein Rückgang der 
Zahl endemischer Herde von 3372 auf 39 reduziert worden. 
 
Einige Länder der Welt impfen nur mit IPV (in Europa z.B. Finnland, Frankreich, 
Island, die Niederlande, Norwegen, Schweden), wenige Länder impfen sequentiell 
IPV-OPV (z.B. Dänemark, Polen); die Mehrzahl der Länder impft jedoch weiterhin 
allein mit OPV. Die USA sehen ab 1997 die sequentielle Impfung vor. 
 
Ziel der Umstellung von OPV auf IPV ist es, die vakzineassoziierte Poliomyelitis zu 
verhindern, die auch bei uns häufiger gemeldet wird als eingeschleppte 
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Erkrankungen. Eine Diskussion dieser Problematik durch die STIKO ist deshalb 
dringend erforderlich. Dabei ist jedoch folgendes zu berücksichtigen: 
 
− Auch mit IPV muß wenigstens der derzeit erreichte Durchimpfungsgrad von 

durchschnittlich 80% erhalten bleiben  (es sollten jedoch möglichst mehr als  90% 
erreicht werden).  Problematisch wird dies, wenn  eine weitere Injektionsimpfung 
im Säuglingsalter eingeführt werden müßte. Dies wäre der Fall, solange kein 
Kombinationsimpfstoff, der auch einen IPV-Anteil enthält, verfügbar ist. Bisher liegt 
beim Paul-Ehrlich-Institut (PEI) kein entsprechender Antrag vor. 

− Sowohl für die Hersteller als auch für die Information der Ärzteschaft und der 
Öffentlichkeit muß ein genügender zeitlicher Vorlauf gewährleistet sein.  

 
Herr Leidel fordert mit großem Nachdruck eine rasche Änderung der Polio-
Impfstrategie in Deutschland. Nur so können vermeidbare, u. U. tragisch verlaufende 
Erkrankungen verhindert werden. 
Das Sekretariat der STIKO wird beauftragt, möglichst bald einen Plan für das weitere 
Vorgehen vorzulegen. 
 
Herr Stück berichtet über seine Teilnahme bei der European Regional Commission 
for the Certification of Poliomyelitis Eradication: Die Bestätigung eines Landes als 
Polio-frei kann durch den Nachweis eines effektiven Überwachungs- und 
Meldesystems für akute schlaffe Lähmungen gefördert werden. In Deutschland sieht 
die Revision des Bundes-Seuchengesetzes die Meldepflicht vor, doch bis zum 
Inkrafttreten wird noch einige Zeit vergehen. 
 
Frau Niemer regt eine Interimslösung  dahingehend an, daß die medizinischen 
Fachgesellschaften der Kinder- und Jugendärzte, der Radiologen und Neurologen 
angesprochen werden mit dem Ziel, sich an einem derartigen - vom Robert Koch-
Institut zu etablierenden - Überwachungssystem zu beteiligen. Dabei wird davon 
ausgegangen, daß die in diese Gesellschaften einbezogenen Kliniken und 
Institutionen nahezu alle in Deutschland auftretenden Fälle von schlaffen Lähmungen 
behandeln. 
 
 
 
 
TOP 3: 
Hepatitis-B-Impfung - aktueller Stand 
 
Herr Koch berichtet, daß die STIKO bereits im Mai 1995 die verschiedenen 
denkbaren Impfstrategien  diskutiert hat. Unter Abwägung der Durchsetzbarkeit und 
der entstehenden Kosten erfolgte im ersten Schritt die Festlegung der Impftermine 
für Säuglinge, Kinder und Jugendliche im Impfkalender. Die Eindämmung der 
Hepatitis B ist wesentlich abhängig von der Erreichbarkeit der zu impfenden 
Population. Diese ist am sichersten gewährleistet bei Säuglingen und Kleinkindern 
und wahrscheinlich in Zukunft auch bei Jugendlichen im Rahmen der J 1 sowie durch 
Aktivitäten der Jugendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter in der Sekundarstufe 
I der Schulen. Betont wird, daß für Säuglinge und Kleinkinder die Hepatitis B ein 
besonders hohes Risiko darstellt. Über 90 % aller Hepatitis-B-Infektionen werden bei 
Neugeborenen chronisch, und die im Säuglingsalter erworbene Hepatitis-B-Infektion 
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führt bei 25 % der Patienten zum frühzeitigen Tod. Bei Kindern im Alter von 2 bis 5 
Jahren liegt die Wahrscheinlichkeit für einen chronischen Verlauf bei etwa 40 %. 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, daß über die Verträglichkeit und Wirksamkeit der 
bei Neugeborenen begonnenen Grundimmunisierung langjährige positive 
Erfahrungen vorliegen und demzufolge nichts gegen die Aufnahme der HB-Impfung 
in den Impfkalender spricht. 
 
Herr Koch informiert ferner darüber, daß von mehreren Ärzten, aber auch von 
Mitgliedern der STIKO, vorgeschlagen wird, die Empfehlungen zur Hepatitis-B-
Impfung im Impfkalender dahingehend zu erweitern, daß bereits von Geburt an mit 
der Impfung gegen Hepatitis B begonnen wird. Auf diese Weise könnte auch eine 
Entzerrung der Impftermine  und ein frühzeitiger Abschluß der Grundimmunisierung 
erreicht werden, wenn z.B. die Erstimpfung in der 4. Lebenswoche und die 
Zweitimpfung im 6. Lebensmonat durchgeführt werden, um die Zahl der Impfungen 
pro Impftermin zu reduzieren, solange es noch nicht die entsprechenden 
Kombinationsimpfstoffe gibt. Dem Vorschlag wird zugestimmt. 
 
Auch kann die Grundimmunisierung für ungeimpfte Jugendliche, im Impfkalender 
angegeben ab 13. Lebensjahr, bereits dann begonnen werden, wenn sich zuvor dazu 
eine Gelegenheit bietet, wie z.B. im Rahmen der Aufklärung über sexuell 
übertragbare Krankheiten bei den Altersgruppen der 11- bis 12jährigen. 
 
Ein Hersteller hat bereits die generelle Anwendung des HB-Impfstoffs für 
Neugeborene, Säuglinge und Kinder in der Fachinformation ausgewiesen; daß PEI 
wird darauf hinwirken, daß der andere Hersteller diese Anwendung beantragt. 
  
Serologische Kontrollen des Impferfolgs bleiben - wie bisher - auf geimpfte 
Risikogruppen beschränkt (s. Tab. 2 der STIKO-Empfehlungen), der darin 
angegebene Antikörperwert für notwendige Auffrischimpfungen bei Risikopersonen 
(≤ 100 IE/l Serum) kann nach Überprüfung der vorliegenden Studien durch das PEI 
von den Herstellern in die Fachinformationen  aufgenommen werden. 
 
Herr Hofmann teilt mit, daß viele Hepatitis-B-Infektionen bei Neugeborenen 
unerkannt bleiben, weil entgegen den Mutterschaftsrichtlinien serologische HBsAg-
Kontrollen gegen Ende der Schwangerschaft nicht durchgeführt werden.  
 
Die STIKO würde es begrüßen, wenn alle Neugeborenen, bei denen das Ergebnis 
der HBsAg-Testung der Mutter bei der Geburt nicht vorgelegt werden kann, post 
partum geimpft werden.  
 
Die in den Empfehlungen vom Oktober 1995 angegebene Auffrischimpfung im 11. 
bis 15. Lebensjahr wurde bereits in den zum novellierten Impfkalender gegebenen 
Anmerkungen dahingehend kommentiert, daß sie nach heutigem Wissen frühestens 
10 Jahre nach Abschluß der Grundimmunisierung angezeigt ist. Die neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse lassen eine noch längere Wirksamkeit der Hepatitis-
B-Impfung vermuten.  
 
Die Ergebnisse zahlreicher Feldstudien haben gezeigt, daß es nach vollständiger 
Grundimmunisierung auch dann, wenn Antikörper nicht mehr serologisch 
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nachweisbar sind, im Falle einer HBV-Infektion weder zu einer Erkrankung noch zum 
Carrier-Status kommt. 
 
Zur Preisentwicklung bei den HB-Impfstoffen wurde mitgeteilt, daß die Kosten für die 
Einzeldosen bisher nicht reduziert worden sind, daß aber die für den Arzt relevante 
Zehnerpackung bei beiden Herstellern um ca. 30 % billiger geworden ist. 
 
Die Höhe des Impfstoffpreises kann jedoch für die STIKO kein ausschlaggebendes 
Entscheidungskriterium für eine Impfempfehlung sein. Entscheidend ist allein die 
Zahl der durch Impfung vermeidbaren Erkrankungen. Dieser Aspekt spielt bei der 
Hepatitis B mit ihren schwerwiegenden, unter Umständen lebenslangen, und nicht 
selten letalen Folgen eine besondere Rolle. 
 
Der Vorsitzende berichtet darüber, daß am Vorabend dieser 33. Sitzung das Robert 
Koch-Institut zu einem Treffen von Spitzenverbänden der Krankenkassen und 
Experten eingeladen hatte, um eine Verständigung über die in den „Gemeinsamen 
Hinweisen der Spitzenverbände der Krankenkassen vom 31. Januar 1996 zu den 
Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission-STIKO zu HEPATITIS B“ zum 
Ausdruck kommenden Unklarheiten über die Empfehlungen der STIKO vom Oktober 
1995 zur Einführung der Hepatitis-B-Impfung in den Impfkalender für Kinder und 
Jugendliche herbeizuführen.  
 
Ungeklärt erschienen den Spitzenverbänden vor allem: die Notwendigkeit einer 
Auffrischimpfung im 11. bis 15. Lebensjahr, die Häufigkeit der möglichen 
Nebenwirkungen der Hepatitis-B-Impfung sowie die Preise der Impfstoffe. 
 
In der Diskussion bringt Herr Kaesbach zum Ausdruck, daß nach seiner Meinung die  
generelle Hepatitis-B-Impfung in den Impfkalender vorschnell eingeführt wurde.  
Frau Becker fügt hinzu,  daß die Fachinformationen der Hersteller nicht den aktuellen 
STIKO-Empfehlungen entsprechen; sie bestimmen aber als Bestandteil der 
Zulassung des Impfstoffs durch das PEI den Handlungsrahmen des Arztes. Ein 
Abweichen von diesem Rahmen könnte unter Umständen haftungsrechtliche 
Konsequenzen haben. 
 
Das Problem wird in die Tagesordnung der STIKO-Sitzung im Herbst 1996 
aufgenommen. 
 
Frau Dr. Niemer betont abschließend, daß das BMG den Dissens zwischen den 
Empfehlungen der STIKO und dem Vorgehen der Spitzenverbände der 
Krankenkassen nicht akzeptieren kann. Es wäre wünschenswert, wenn zukünftig die 
Spitzenverbände vor der Einführung einer neuen Impfempfehlung über den aktuellen 
Stand der Diskussion in der STIKO informiert und aufkommende Fragen geklärt 
werden könnten.  
 
Der Vorsitzende beendet die Diskussion in der Hoffnung, daß die in fachlicher 
Hinsicht bestandenen Mißverständnisse geklärt werden konnten. 
 
 
 
TOP 4: 
Vorgehen bei Mehrfachimpfungen 
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Herr Schmitt stellt tabellarisch die verschiedenen Möglichkeiten vor, wie mit den 
unterschiedlichen Impfstoff-Kombinationen das empfohlene Impfziel erreicht werden 
kann. Grundsätzlich gilt aber, daß bei der Grundimmunisierung möglichst Impfstoffe 
gleicher Hersteller verwendet werden sollten, das trifft insbesondere für die Impfstoffe 
zu, die unterschiedliche Antigenzubereitungen enthalten, wie z.B. Hib-Impfstoffe; 
Auffrischimpfungen sind auch mit Impfstoffen unterschiedlicher Hersteller möglich. 
 
 
TOP 5: 
Zu erwartende Neuentwicklungen bei Impfstoffen aus der Sicht des PEI 
 
Herr Kabelitz teilt mit, daß folgende neue Antigenkombinationen zu erwarten sind: 
DTaP-HB;  DTaP-Hib; HB-HA sowohl für Kinder als auch für Erwachsene; 
DTaP-Hib-HB: Antrag liegt jedoch noch nicht vor; 
TdaP mit reduziertem Diphtherietoxoid-Anteil und  
tdaP mit reduziertem Tetanustoxoid- und reduziertem Diphtherietoxoid-Anteil 
befinden sich in der Entwicklung. 
 
Ein Zeitpunkt für die Zulassung derartiger Kombinationsimpfstoffe konnte noch nicht 
mitgeteilt werden.  
 
Ein Antrag für einen Kombinationsimpfstoff, der auch IPV enthält, liegt noch nicht 
beim PEI vor. 
 
Im Handel sind seit 1996 Hepatitis-A-Impfstoffe mit geändertem Impfschema. Für die 
vollständige Immunisierung mit diesen Impfstoffen werden nur zwei Impfungen 
angegeben: Eine Erstimpfung und eine zweite als Auffrischimpfung frühestens 6 
Monate danach. Entsprechend ist die „Tabelle 3: Schema der Hepatitis-A-
Immunprophylaxe“ der STIKO-Empfehlungen vom Oktober 1995 zu ändern. 
 
 
 
TOP 6: 
Verschiedenes 
FSME: Frau Thilo teilt mit, daß die Arzneimittelkommission der Deutschen 
Ärzteschaft am 14. März 1996 eine novellierte Fassung „Impfung gegen 
Frühsommer-Meningoenzephalitis: Nutzen - Risiken - Indikation“ an alle 
Landesärztekammern herausgegeben hat, mit der Bitte um Veröffentlichung in den 
Ärzteblättern.  
 
Der STIKO erscheint es wichtig, daß die zitierte Karte „Naturherdgebiete der FSME 
in Deutschland“ (Dt. Ärztebl. 92 [1995], A- 1438-1442, Heft 20) aktualisiert wird. 
 
Das RKI hat vorgesehen, dazu im Kreis von Experten die Meinung einzuholen; dabei 
sollen u.a. auch die Falldefinition und die Risikogebiete der FSME diskutiert werden 
sowie Probleme bei der Anwendung von FSME-Immunglobulin. 
 
Pertussis: Es wird darauf hingewiesen, daß die in den „Informationen zur Pertussis-
Impfung“, veröffentlicht in „Sozialpädiatrie und Kinderärztliche Praxis“, 18. Jg. (1996) 
Nr. 1 , Seite 30, angegebene monovalente Pertussis-Impfung im 4. Lebensmonat 
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nicht den STIKO-Empfehlungen entspricht; die STIKO hat eine monovalente 
Pertussis-Impfung im Säuglings- und Kleinkindesalter niemals als Regelimpfung in 
den Impfkalender aufgenommen. 
 
Problematik „Aufklärung vor Impfungen“: Herr Maass berichtet, daß die DVV und 
das Robert Koch-Institut Aufklärungsmerkblätter für die Impfungen im Kindesalter 
neu überarbeitet haben, die vom Deutschen Grünen Kreuz herausgegeben worden 
sind; sie werden weitgehend als Standard von den Ärzten bei der Aufklärung vor 
Impfungen und bei deren Dokumentation in der Patientenkartei benutzt. 
 
 
Vorgesehene Themen für die Herbstsitzung 
 
Poliomyelitis-Impfstrategie 
FSME-Immunprophylaxe 
Pneumokokken- und Varizellen-Impfindikation 
Stellenwert und Verbindlichkeit von Fachinformationen 
 
 
 
 
 
 
W. Thilo 
RKI, 10. Juni 1996 
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TOP 1: Hepatitis B 
1.1  Impfung gegen Hepatitis B im Kindesalter 
 
Der Vorsitzende berichtete, daß nach anfänglichen Problemen die HB-Impfung 
zunehmend akzeptiert wird. Die Impfstoffpreise sind inzwischen nochmals, aber 
weniger als erwartet, reduziert worden; sie liegen aber immer noch deutlich über den 
Preisen in unseren Nachbarländern. In einigen Bereichen bestehen aber 
Unsicherheiten über die Verbindlichkeit der Impftermine und das Vorgehen bei der 
HB-Impfung von Kindern, bei denen die anderen empfohlenen Regelimpfungen 
bereits abgeschlossen wurden. Kinderärzte haben - beispielsweise von regionalen 
Berufsverbänden - die Information erhalten, daß sie nur die im Impfkalender der 
STIKO ausgewiesenen Impftermine für die Hepatitis-B-Impfung wahrnehmen dürfen, 
anderenfalls sei eine Kostenübernahme in Frage gestellt. 
 
Einige Mitglieder der STIKO berichteten über gleiche Erfahrungen aus ihren 
Arbeitsbereichen. In der nachfolgenden Diskussion wurde festgestellt, daß für alle 
Impfungen des Impfkalenders gleichermaßen gilt, daß ausstehende Impfungen 
möglichst ohne Verzögerung nachgeholt werden sollten. Regelalter und Schwerpunkt 
für die Hepatitis-B-Impfung sollte das 1. Lebensjahr sein, und der Abschluß der 
Grundimmunisierung sollte möglichst früh innerhalb des 2. Lebensjahres erfolgen. 
Nachholimpfungen sind jedoch bei nicht regelrecht geimpften Kindern jederzeit 
möglich. Es gibt keinen ärztlich vertretbaren Grund, den Wunsch der Eltern bzw. der 
Sorgeberechtigten zur Impfung des Kindes gegen Hepatitis B abzulehnen. 
  
Ferner wurde beschlossen, daß der im Impfkalender 10/95 vorhandene Hinweis auf 
eine Auffrischimpfung gegen Hepatitis B im 11. bis 15. Lebensjahr entfallen kann; sie 
würde frühestens im Jahr 2005 angezeigt sein. Die endgültige Entscheidung wird zu 
einem späteren Zeitpunkt getroffen. 
 
1.2  Hepatitis-B-Immunprophylaxe nach Exposition 
 
Dem Sekretariat der STIKO lagen mehrere Anfragen zur Hepatitis-B-
Immunprophylaxe nach Exposition vor. Die Formulierungen in den 
Impfempfehlungen, die allein auf die Fachinformationen/Beipackzettel der Hersteller 
verweisen, sind unzureichend. Nach Diskussion der einschlägigen Erfahrungen aus 
der Arbeitsmedizin und der Hepatitis-B-Serologie wird eine neue Tabelle 3 „Hepatitis-
B-Immunprophylaxe bei Exposition“ in die Impfempfehlungen aufgenommen; die 
Stellungnahme des wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer 
„Empfehlungen zur Hepatitis-B-Prophylaxe nach Exposition“ (Deutsches Ärzteblatt 
83 [1986], Heft 46, S. 3208 - 3209) wird bei der Erarbeitung der Tabelle 3 
berücksichtigt.  
 
Wichtig ist, daß in jedem Fall von Unsicherheit, wie z.B. bei fehlendem Impfausweis, 
nicht exakter Dokumentation über vorausgegangene Impfungen oder nicht 
vorliegender Dokumentation von Antikörperkontrollen, der anti-HBs-Wert 
unverzüglich überprüft werden muß. Ist die serologische Überprüfung des anti-HBs-
Wertes innerhalb von 24 Stunden nicht möglich, dann ist die Simultanimmunisierung 
sofort durchzuführen. 
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Non-Responder (kein anti-HBs-Nachweis nach mindestens sechsmaliger Impfung) 
erhalten nach Exposition ebenfalls HB-Impfstoff und Hepatitis-B-Immunglobulin. 
TOP 2: FSME 
 
Entsprechend einem Vorschlag der STIKO bei der 33. Sitzung am 17. April 1996 
wurden in einer Expertenrunde am 30. Mai 1996 verschiedene Aspekte der FSME-
Prophylaxe diskutiert; das Ergebnis ist als Anlage dem Protokoll beigefügt. 
 
Zur gleichen Thematik hatte Herr Kaesbach im Namen der Spitzenverbände der 
Krankenkassen eine Tischvorlage vorbereitet. Zu diesem Schreiben vom 29.09.1996 
und zu dem weiteren von Herrn Kaesbach vom 06.12.1996 - ebenfalls zum Thema 
„FSME“ - besteht noch Diskussionsbedarf bei der nächsten Sitzung. 
 
Kontrovers wurde die Definition der Risikogebiete diskutiert; man einigte sich aber 
dahingehend, daß das Robert Koch-Institut möglichst bald auf der Basis der 
Definition eine kartographische Darstellung der Risikogebiete erarbeitet, um dieses 
Konzept praktisch zu prüfen. Die STIKO wird diese Karte bei den Impfempfehlungen 
berücksichtigen. 
 
 
 
TOP 3: Poliomyelitis 
 
Der amerikanische Kontinent (seit 1994 offiziell von der WHO als poliofrei erklärt) 
und die Länder Westeuropas haben seit Jahren keine einheimischen durch Wildviren 
verursachte Poliomyelitiden gemeldet. Poliomyelitiden kommen jedoch in Ländern, 
die mit OPV impfen - wenn auch sehr selten - als vakzineassoziierte Erkrankungen 
vor. Es wird weltweit diskutiert, ob es vertretbar sei, OPV zur routinemäßigen 
Anwendung zu empfehlen, wenn das Wildvirus in einer Bevölkerung nicht mehr 
zirkuliert. 
 
In Fortsetzung der 33. Sitzung der STIKO wurde dieses Problem nochmals 
behandelt. 
 
Das Für und Wider der Beibehaltung der bisherigen Impfstrategie mit OPV oder der 
Einführung von IPV als Alternative wurde intensiv diskutiert. Obwohl die Problematik 
der Beibehaltung der bisherigen Impfstrategie klar erkannt wurde, konnte sich die 
STIKO nicht dazu entschließen, statt OPV jetzt IPV generell zu empfehlen. Als 
entscheidendes Argument galt die Tatsache, daß IPV mindestens zwei- bis dreimal 
injiziert werden muß und bisher kein Kombinationsimpfstoff, der eine IPV-
Komponente enthält, verfügbar ist. Mit einer Erweiterung der Regelimpfungen um 
zwei bis drei weitere monovalente Injektionen gerät - nach Einschätzung der STIKO - 
das Ziel, mindestens 90% eines jeden Geburtsjahrgangs im Säuglings- und 
Kindesalter ausreichend zu immunisieren, in Gefahr. Auf der anderen Seite wird aber 
berichtet, daß aus Sorge vor Impfpoliomyelitiden auf OPV verzichtet werden könnte. 
 
Mit Hinblick auf Berichte, daß Kombinationsimpfstoffe, die IPV enthalten, in Kürze 
verfügbar sein sollen, entschied die STIKO, zunächst an der bisherigen Impfstrategie 
festzuhalten. 
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Serologische Kontrollen zur Überprüfung des Impfschutzes werden in der Regel nicht 
empfohlen. 
 
Der STIKO lag der Vorschlag des Vorsitzenden vor, nicht geimpfte oder nicht 
vollständig grundimmunisierte Erwachsene (ab Beginn 18. Lebensjahr) in Zukunft nur 
noch mit IPV zu impfen. Dem Vorschlag wurde zwar grundsätzlich zugestimmt, es 
wurde aber darauf verwiesen, daß die von der STIKO empfohlene zeitgleiche 
Impfung der Pflegepersonen bei der ersten OPV-Impfung eines Kindes erschwert 
wird, wenn für die Impfung von Kindern und Pflegepersonen zwei unterschiedliche 
Impfstoffe verwendet werden. Als Erklärung hierfür müßten die Pflegepersonen 
darauf hingewiesen werden, daß Erwachsene möglicherweise ein höheres Risiko 
einer Impfpoliomyelitis nach einer OPV-Impfung haben. Eine derartige Begründung 
hält die STIKO für nicht vermittelbar; sie hält deshalb an der Empfehlung fest, 
begleitende Pflegepersonen von OPV-Impflingen auch mit OPV zu impfen. Der 
STIKO fiel diese Entscheidung nicht leicht. Sie erscheint aber bei der Aussicht auf 
eine baldige Verfügbarkeit von Kombinationsimpfstoffen für die nächste Zukunft 
vertretbar. 
 
Die Diskussion über die Polio-Impfung für Erwachsene ergab, daß - unabhängig von 
der zeitgleichen OPV-Impfung der Pflegepersonen von OPV-geimpften Säuglingen 
und Kleinkindern - Erwachsene, bei denen eine Polio-Impfung indiziert ist, möglichst 
IPV erhalten sollten. Das gilt insbesondere dann, wenn durch ausgeschiedene 
Impfviren andere Personen gefährdet werden könnten, z.B. bei Personen mit engem 
Kontakt zu Immundefizienten und bei medizinischem Personal. 
 
 
TOP 4: Information des Paul-Ehrlich-Instituts 
 
Herr Kabelitz informierte über Änderungen von Fach- und Gebrauchsinformationen, 
Neuzulassungen und zu erwartende Kombinationsimpfstoffe: 
 
Änderung von Fach-/Gebrauchsinformationen 
 
- Hepatitis-B-Impfstoffe für Kinder: 
           Die Impfstoffe können uneingeschränkt ab Geburt  
           verwendet werden. 
 
Neuzulassungen und zu erwartende Kombinationsimpfstoffe 
 
Der aktuelle Stand: März 1997 wird im Protokoll der 35. STIKO-Sitzung mitgeteilt. 
 
 
TOP 5: Verschiedenes 
5.1  STIKO-Empfehlungen 
 
Das Sekretariat der STIKO wurde beauftragt, die Impfempfehlungen zu aktualisieren 
und dabei die Ergebnisse der Diskussion sinngemäß zu berücksichtigen. 
 
(Es erschien sinnvoll, die vorbereitete Fassung aufgrund nachträglich eingegangener 
Hinweise der Teilnehmer und weiterer aktueller Erkenntnisse bei der nächsten 
Sitzung am 12. März 1997 nochmals zu diskutieren und erst danach eine novellierte 
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Impfempfehlung der STIKO zu verabschieden. Diesem Vorschlag des Sekretariats 
stimmten die Mitglieder der STIKO zu.) 
 
5.2  Impfungen im Rahmen der Kinderfrüherkennungsuntersuchungen 
 
Der Arbeitsausschuß „Kinder-Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und 
Krankenkassen“ hat der STIKO mitgeteilt, daß das Anliegen der STIKO, die 
Impfempfehlungen in die Kinderfrüherkennungsuntersuchungen einzubeziehen sowie 
Impf- und Untersuchungstermine miteinander abzustimmen, berechtigt ist.  
Die STIKO begrüßt das prinzipielle Einverständnis zur Impfung im Rahmen der 
Untersuchungstermine für Kinder.  
 
Um z.B. auch für die Vorsorgeuntersuchung U 6 (10. bis 12. Lebensmonat) die 
Gleichzeitigkeit mit dem Impftermin herzustellen, sollte der bisherige Termin  
des Impfkalenders „13. Lebensmonat“ auf den 12. Lebensmonat vorverlegt werden. 
 
 
5.3  Pertussis 
 
Die STIKO hatte bei der 31. Sitzung am 29. März 1995 die Einführung einer 
Auffrischimpfung gegen Pertussis zum Zeitpunkt der Einschulung diskutiert mit dem 
Ziel, den Impfschutz bis in das späte Schulalter hinein zu gewährleisten. Da 
inzwischen azelluläre Pertussis-Impfstoffe vorhanden sind, bietet es sich an, einen  
Td-Pa-Kombinationsimpfstoff zur Auffrischimpfung zu benutzen. Ein derartiger 
Kombinationsimpfstoff könnte auch für Personen mit gesundheitlichem Risiko im 
Falle einer Pertussis sowie für Personen mit engem Kontakt zu solchen Patienten 
empfohlen werden.  
 
Der Vorsitzende wird gebeten, die Impfstoffhersteller darauf hinzuweisen, daß hier 
Bedarf besteht. 
 
Die derzeitige Begrenzung der Anwendung der monovalenten Pertussis-Impfstoffe 
auf das Kindesalter in den Fachinformationen ist ein Hindernis, das aufgehoben 
werden sollte. (Das PEI wird die entsprechenden Schritte einleiten.) 
 
Herr Stehr berichtete über Untersuchungsergebnisse, wonach ungeimpfte, über 6 
Jahre alte Kinder dreimal gegen Pertussis geimpft werden sollten; er hält 
Auffrischimpfungen im 10jährigen Intervall für empfehlenswert. 
(Herr Stehr wird um das Literaturzitat gebeten.)  
 
In Zusammenhang mit der Diskussion über die Zahl der zur Grundimmunisierung 
gegen Pertussis notwendigen Impfungen wurde von Herrn Schmitt und Herrn Stück 
geäußert, daß bei der Verwendung von Hib-Kombinationsimpfstoffen für die 
Grundimmunisierung ebenfalls vier Einzeldosen erforderlich seien (drei Impfungen im 
ersten und eine weitere im zweiten Lebensjahr). 
 
 
5.4  Hepatitis A 
 
Das geänderte Impfschema für die neu zugelassenen Hepatitis-A-Impfstoffe wird in 
die Impfempfehlungen (Tabelle 2) aufgenommen. Die bisherige Tabelle 3 „Schema 
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der Hepatitis-A-Prophylaxe“ kann entfallen, da die STIKO der Meinung ist, daß die 
Gabe von Human-Immunglobulin bei Anwendung der neuen Impfstoffe sowohl für 
Reisende als auch im Zusammenhang mit der Riegelungsimpfung nicht notwendig 
ist.  
 
Bei der Impfindikation für Kontaktpersonen zu an Hepatitis A Erkrankten wird in der 
Tabelle 2 der Terminus „Riegelungsimpfung“ hinzugefügt. 
 
5.5  Zum Problem „Kostenübernahme von Schutzimpfungen“ wird sich  
Herr Kaesbach schriftlich äußern. 
 
5.6  Nächste STIKO-Sitzungen 
 
  12. März 1997  
  22. Oktober 1997 
 
 
 
 
 
 
 
W. Thilo       M. A. Koch 
 
 
Berlin, 12. März 1997 
 
 
 
 
 
 
P.S. Dieses Protokoll ist nur für die Teilnehmer der 34. STIKO-Sitzung  
 bestimmt; die Veröffentlichung des Protokolls ist nicht beabsichtigt. 
 



Protokoll der 35. Sitzung der Ständigen Impfkommission  
am Robert Koch-Institut (STIKO) am 12. März 1997 
 
Teilnehmer 
 
Mitglieder der STIKO:  Dr. Bußmann (Mainz) 
    Prof. Dr. Hofmann (Freiburg) 
    Frau  Dr. Hülße (Rostock) 
    Frau Dr. Hutzler (Köln) 
    Frau Dr. Klein (Saarbrücken) 
    Prof. Dr. Koch (Vorsitz, Berlin) 
    Dr. Leidel (Köln)  
    Prof. Dr. Maass (Münster) 
    Dr. Meinrenken (Bremen) 
    Prof. Dr. Raue (Leipzig) 
    Prof. Dr. Schmitt (Kiel) 
    Prof. Dr. Sitzmann (Homburg) 
    Dr. v. Sonnenburg (München) 
    Prof. Dr. Stehr (Erlangen) 
    Prof. Dr. Stück (Berlin) 
    Prof. Dr. Windorfer (Hannover)  
 
entschuldigt:   Dr. Singendonk (Berlin) 
 
Advisor der WHO:  Prof. Dr. Dittmann (Kopenhagen) 
 
Sekretariat der STIKO: Frau Prof. Dr. Thilo (RKI, Berlin) 
 
Gäste:    Frau Dr. Galle-Hoffmann (AOK, Bonn) 
    Dr. Janßen, (BMG, Bonn) 
    Prof. Dr. Kabelitz (PEI, Langen) 
    Herr Kaesbach (BKK, Essen) 
    Herr Krause (BMVg, Bonn) 
    Frau Dr. Ley (DGK, Marburg) 
    Dr. Nassauer (RKI, Berlin), zeitweise 
    Frau Niederbühl (VdAK/AEV, Siegburg) 
    Dr. Schwanig (PEI, Langen) 
    Prof. Dr. Spiess (München) 
    Dr. Wahle (IKK, Bergisch-Gladbach) 
 
entschuldigt:   Dr. Fock (RKI, Berlin) 
 
 
Tagesordnung 
 
1. Verabschiedung des Protokolls der 34. Sitzung 
2. Diskussion und Verabschiedung der Impfempfehlungen der Ständigen  
 Impfkommission, Stand: März 1997 
 
 
Begrüßung durch den Vorsitzenden 
 
Der Vorsitzende begrüßt als neuen Vertreter des Seuchenausschusses der AGLMB  
Herrn Dr. Bußmann und verabschiedet Frau Dr. Schweißinger.  
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Einige Mitglieder hatten den Vorsitzenden gebeten, über den Stand der Erstellung einer 
Geschäftsordnung zu berichten. Der Vorschlag, den der Vorsitzende dem BMG im 
vergangenen Jahr zugeleitet hatte, wurde dort bisher nicht weiter bearbeitet, weil der BMG 
für nachgeordnete Dienststellen ein einheitliches Muster vorgeben will. 
 
Der Vorsitzende bedauert das Fehlen einer Geschäftsordnung, besonders unter dem Aspekt, 
daß im letzten Jahr - nach seinem Eindruck - die Vertraulichkeit über die Beratung nicht 
immer gewahrt wurde. Er war verwundert darüber, daß Inhalte der Diskussion in 
Fachzeitschriften wiedergegeben wurden, obwohl z. B. das Protokoll der letzten Sitzung 
bisher nicht verabschiedet worden ist. Er weist insbesondere darauf hin, daß die 
interessierten Pharmafirmen offensichtlich über den Inhalt der Beratungen umgehend 
informiert werden. Der Vorsitzende bittet dringend darum, in Zukunft die „ungeschriebenen 
Regeln“ einer vertrauensvollen Kommissionsarbeit einzuhalten. 
 
 
TOP 1: Verabschiedung des Protokolls der 34. Sitzung 
 
Die Teilnehmer sind damit einverstanden, daß zum Protokoll  der 34. Sitzung keine weiteren 
Ausführungen gemacht werden, da die relevanten Themen im Zusammenhang mit den zu 
novellierenden Impfempfehlungen unter TOP 2 diskutiert werden. 
 
 
TOP 2: Diskussion und Verabschiedung der Impfempfehlungen der Ständigen  
  Impfkommission, Stand: März 1997 
 
Aufnahme eines Hinweises zur Kostenübernahme von Schutzimpfungen in die 
Impfempfehlungen 
 
Die Vertreter der Spitzenverbände der Krankenkassen hatten am 05. November 1996 der 
STIKO hierzu einen Vorschlag unterbreitet. Dieser Vorschlag wurde von Frau Hutzler und 
den Herren Bußmann, Kaesbach und Windorfer überarbeitet; diese Fassung soll nach dem 
Abschnitt „Dokumentation der Impfung“ in die Impfempfehlungen aufgenommen werden. 
 
Die Mehrheit der Mitglieder votierte für einen solchen Abschnitt. Die Abstimmung über die Art 
der Aufnahme (Anlage oder Eingliederung am Ende der einleitenden Hinweise) ergab 
Stimmengleichheit; der Vorsitzende entschied, den Abschnitt in die Vorbemerkungen 
einzugliedern. 
 
Anfragen zur sehr engen Interpretation der empfohlenen Impftermine durch einige 
Kostenträger, die dazu führen, daß sie die Übernahme der Kosten für die HB-Impfung 
verweigern, waren Anlaß zu einer Erklärung des Vorsitzenden (Brief vom 20. Februar 1997, 
der den Teilnehmern vorlag). Der vorgesehenen Veröffentlichung in medizinischen 
Fachzeitschriften stimmten die Mitglieder zu. 
 
Der Vorsitzende berichtete über seine Recherchen zum Preis des Hepatitis-B-Impfstoffs in 
Deutschland vergleichbaren Ländern. Danach scheint in Deutschland der höchste Preis 
gefordert zu werden; dies gilt selbst bei Ausnutzung aller Rabatte. 
 
Die Mitglieder bitten den Vorsitzenden, in einem Gespräch mit den Herstellern, 
Kostenträgern und einigen Mitgliedern der STIKO dieses Thema nochmals zu diskutieren mit 
dem Ziel einer weiteren Reduzierung der Impfstoffpreise für HB-Impfstoffe. 
 
Anmerkungen zur Aufklärungspflicht vor Schutzimpfungen 
 
Es wird vorgeschlagen, in den Impfempfehlungen nur eine Form der Aufklärungsmerkblätter 
zu Schutzimpfungen anzugeben, und zwar die von der Deutschen Vereinigung zur 
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Bekämpfung der Viruskrankheiten e. V. und dem Robert Koch-Institut erarbeiteten und vom 
Deutschen Grünen Kreuz herausgegebenen. 
 
Es wird für erforderlich gehalten, ergänzend hinzuzufügen, daß Patienten mit chronischen 
Krankheiten vom impfenden Arzt darüber aufzuklären sind, daß im zeitlichen 
Zusammenhang mit der Impfung ein Krankheitsschub bzw. eine Verschlechterung ihres 
Leidens eintreten kann und daß es keine gesicherten Hinweise dafür gibt, daß Impfungen 
hierfür ursächlich sind. 
 
Kontraindikationen 
 
Es wird für richtig angesehen, eine Untergliederung zwischen Kontraindikationen und 
„falschen Kontraindikationen“ vorzunehmen. Herr Dittmann wird einen entsprechenden 
Vorschlag vorbereiten. 
 
Umgang mit Impfstoffen und Vorgehen bei der Impfung 
 
Der Hinweis auf die Verwendung einer bestimmten Nadelgröße wird gestrichen. 
 
Dokumentation der Impfung 
 
Es wird vorgeschlagen, als einheitlichen Impfausweis das vom Deutschen Grünen Kreuz 
herausgegebene Formular „Internationale Bescheinigungen über Impfungen und Impfbuch“ 
zu nennen. 
 
 
Tabelle 1: Impfkalender für Säuglinge, Kinder und Jugendliche 
 
In dieser Tabelle werden mehrere Änderungen vorgenommen. Insbesondere geht es darum, 
daß  
 
• wie international üblich, die Grundimmunisierung im Kindesalter gegen Diphtherie, 

Pertussis und Tetanus mit drei statt bisher mit vier Impfungen angegeben wird;  
die nachfolgenden Impfungen werden als Auffrischimpfungen bezeichnet. 
• Statt „empfohlenes Impfalter ab Beginn 13. Monat“ und „ab Beginn 15. Monat“ wird für die 

diesen Terminen zugeordneten Impfungen „12. - 15. Monat“ aufgenommen.  
• Das für die Hepatitis-B-Impfung für ungeimpfte Jugendliche empfohlene Impfalter  
„ab Beginn 13. Jahr“ wird nicht mehr gesondert aufgeführt, sondern dem Zeitraum 
„11. bis 15. Jahr“ zugeordnet.  
• Die Fußnoten werden geändert (siehe Tabelle 1 des novellierten Impfkalenders). 
 
Die Tabelle 1 wird ergänzt durch eine Abbildung „Empfohlenes Impfalter und 
Mindestabstände zwischen den Impfungen des Impfkalenders“. 
 
 
Anmerkungen zu den im Impfkalender aufgeführten Impfungen 
 
Hepatitis B: 
 
Der Hinweis auf die geplante Vorsorgeuntersuchungen J1 wird gestrichen. 
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MMR: 
 
Für die erste Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln wird statt „ab 15. Lebensmonat“ 
„zwischen dem 12. und dem 15. Lebensmonat“ aufgenommen. Damit ergibt sich auch die 
Änderung, daß bei einer Erstimpfung vor dem 12. Lebensmonat die MMR-Impfung noch im 
2. Lebensjahr zu wiederholen ist. 
 
 
Harmonisierung von Vorsorgeuntersuchungen und Impfterminen entsprechend 
STIKO-Empfehlungen: 
 
Im Zusammenhang mit dem Impfkalender für Kinder wird der Vorschlag des 
Arbeitsausschusses „Kinder-Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und 
Krankenkassen“ (Brief Frau Dr. Hutzler, Kassenärztliche Bundesvereinigung, vom 24. 
Februar 1997) zum Thema „Hinweise zu Impfterminen im Rahmen der 
Kinderfrüherkennungsuntersuchungen“ diskutiert. Bei der 34. STIKO-Sitzung wurde bereits 
allgemeines Einverständnis zur Impfung im Rahmen der Untersuchungstermine für Kinder 
erzielt. Es sollte auch weiterhin Ziel sein, die Vorsorgeuntersuchungen für die Aufklärung der 
Erziehungs- und Sorgeberechtigten über die notwendigen Impfungen ihrer Kinder sowie zur 
Durchführung der Impfungen zu nutzen, soweit die Zeiträume für die Untersuchungen und 
die Impftermine zu koordinieren sind. Insbesondere geht es darum, den nunmehr geänderten 
Zeitraum „12. - 15. Lebensmonat“ für den Abschluß der Grundimmunisierung bzw. für 
Auffrischimpfungen und die erste Impfung gegen Masern möglichst einzuhalten. 
 
Verfügbarkeit von Kombinationsimpfstoffen, die azelluläre Pertussis-Antigene 
und/oder inaktivierte Poliomyelitisviren als Komponenten enthalten 
(Brief des Vorsitzenden vom 20. Februar 1997 an die Impfstoffhersteller): 
 
Der Vorsitzende hat das Ergebnis dieser Umfrage ohne Nennung der Hersteller in Form 
einer Tabelle zusammengestellt, die den Teilnehmern ausgehändigt wurde.  
 
Vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) wurde ergänzend hinzugefügt, daß die Zulassung eines 
DTPa-HB-Impfstoffes vorgesehen ist (Ende 1997?) sowie tdPa-HB-Impfstoffe (auch 
Tetanustoxoidkomponente reduziert) von zwei Herstellern (1998?). 
 
Entsprechend den Mitteilungen des PEI von Oktober 1996 und März 1997 sind folgende 
Impfstoffe neu zugelassen worden: 
 
- Havrix Kinder- mit erhöhter Antigendosis/SKB: 
 Zulassung im Laufe 1997 
 analoger Impfstoff VAQTA pro infantibus/Mérieux ist bereits zugelassen. 
 
- Hiberix/SKB         30.05.1996 
- Twinrix Erwachsene (HA + HB)/SKB     20.09.1996 
- IPV/Mérieux         29.09.1996 
- MM Diplovax Masern-Mumps-Impfstoff/Pasteur Mérieux MSD  02.10.1996 
- Pedvax HIB/Chiron Behring:       14.10.1996 
- Infanrix (DTPa + Hib)/SKB:       16.10.1996 
- Td-pur/Chiron Behring       16.01.1997 
 (analog zu Td-Impfstoff Behring, jedoch ohne Konservierungsmittel) 
- Pneumopur/Pasteur Mérieux MSD)      04.02.1997 
 (Zweitzulassung: Erstzulassung als Pneumovax 23/1984) 
- Diftavax/Pasteur Mérieux MSD      29.02.1997 
 (Diphtherietoxoid = 2 Lf/Wirksamkeit > 2 IE/Dosis und 
 Tetanustoxoid = 11 Lf/Wirksamkeit > 20 IE/Dosis) 
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Bereits im Oktober 1996 hatte das PEI über folgende zu erwartende Kombinationsimpfstoffe 
informiert: 
 
- Twinrix Kinder (HA + HB)/SKB    erste Jahreshälfte 1997 
- Infanrix-HB (DTPa + HB)/SKB    erste Jahreshälfte 1997 
- DTPa-IPV/Mérieux      Antrag eingereicht 
- DTPa-IPV-Hib/Mérieux     Antrag eingereicht 
 
Das Problem der Pertussis-Impfung nach dem vollendeten 5. Lebensjahr, z. B. mit einem 
Impfstoff „TdPa“, wird bei der Oktobersitzung diskutiert, da ein derartiger Impfstoff bisher 
nicht zugelassen ist. 
 
 
Tabelle 2: Indikations- und Auffrischimpfungen: 
 
Impfung gegen Cholera: 
 
Die Impfung wird als Kategorie „RS“ eingestuft; der Zusatz „bei hoher Gefährdung in 
Epidemiegebieten“ wird gestrichen. 
 
Impfung gegen FSME: 
 
Es wird vorgeschlagen, die Indikation nicht auf beruflich Gefährdete zu begrenzen, sondern 
für gefährdete Personen in Risikogebieten zu erweitern. 
 
Die „Gemeinsamen Hinweise der Spitzenverbände der Krankenkassen vom 10.03.1997 zu 
den Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission - STIKO - zur FSME“ wurden den 
Teilnehmern ausgehändigt. Die STIKO sieht keine Notwendigkeit, diese Hinweise in ihren 
Empfehlungen zu berücksichtigen. 
 
Impfung gegen Hepatitis A: 
 
Die Diskussion darüber, ob Personen, die mit der Verarbeitung frischer Lebensmittel in 
Berührung kommen, gegen Hepatitis A geimpft werden sollten, wird bei der Oktober-Sitzung 
fortgesetzt.  
 
Der Vorsitzende berichtete darüber, daß der Wissenschaftliche Beirat der 
Bundesärztekammer darum gebeten hat, in die Impfempfehlungen die Hepatitis-A- und die 
Hepatitis-B-Impfung von Blutspendern als Indikationsimpfung aufzunehmen und sagte, daß 
er keine Notwendigkeit sieht, diesem Vorschlag zu folgen. Die Kosten für diese Impfungen 
sollten von den Blutspendeinstituten übernommen werden; die Abwälzung der Kosten auf die 
Solidargemeinschaft hält der Vorsitzende für nicht gerechtfertigt. Die Mitglieder der STIKO 
stimmen dieser Auffassung zu. 
 
Bereits bei der 34. Sitzung wurde übereinstimmend festgestellt, daß die 
Gammaglobulinprophylaxe der Hepatitis A bei Anwendung der neuen Impfstoffe nicht mehr 
notwendig ist. Bei der jetzigen Sitzung wurde vorgeschlagen, folgenden Passus 
aufzunehmen: 
„Bei Exposition kann in seltenen Fällen, z. B. bei HBsAg- und HCV-Trägern, zeitgleich mit 
der ersten Impfung ein Immunglobulinpräparat gegeben werden.“ 
 
Impfung gegen Hepatitis B 
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Nach der Indikationsgruppe 2 wird zusätzlich aufgenommen: „3. Patienten mit chronischen 
Lebererkrankungen, die HBsAg-negativ sind“. Die serologische Kontrolle des Impferfolgs 
wird erweitert für die Indikationen unter 1. bis 4.  
 
Für Reisende wird statt „RS“ die Kategorie „R“ ausgewiesen und formuliert: „Reisende in 
Regionen mit hoher Heaptitis-B-Prävalenz bei längerfristigem Aufenthalt oder bei zu 
erwartenden engen Kontakten zur einheimischen Bevölkerung“. 
 
Impfung gegen Influenza 
 
Kategorie A wird neu formuliert: „wenn Epidemien auftreten oder aufgrund epidemiologischer 
Beobachtungen befürchtet werden“. 
 
Impfung gegen Masern 
 
Es wird zugestimmt, als Kategorie I aufzunehmen: „Impfung nichtimmuner Personen 
innerhalb von 72 Stunden nach Masern-Kontakt“. 
 
Impfung gegen Poliomyelitis 
 
Bei der 34. Sitzung wurde beschlossen, über Änderungen der bisherigen Impfstrategie zu 
diskutieren, wenn Kombinationsimpfstoffe, die IPV enthalten, zugelassen sind. 
 
Grundsätzlich sollte medizinisches Personal mit IPV geimpft werden.  
 
Nach wie vor gilt, daß die Impfung gegen Poliomyelitis bei Indikation und für Reisende in 
Länder mit Infektionsrisiko empfohlen wird, und nicht als routinemäßige Auffrischimpfung in 
zehnjährigen Intervallen. 
 
Impfung gegen Typhus 
 
Die bisherige Kategorie I wird geändert in „R“. 
 
 
Tabelle 3: Hepatitis-B-Immunprophylaxe bei Exposition: 
 
Der Tabelle wird zugestimmt. Ergänzungen zur ersten Spalte siehe dort. 
 
 
Impfempfehlungen für Aussiedler, Flüchtlinge oder Asylsuchende in 
Gemeinschaftsunterkünften: 
 
Folgende Änderungen werden vorgenommen: Kinder sollten auch gegen Mumps und Röteln, 
d. h. also mit MMR-Impfstoff geimpft werden und ohne serologische Vortestung gegen 
Hepatitis B. 
 
 
Nächste STIKO-Sitzungen: 
 
22. Oktober 1997 
11. März 1998 
 
 
 
W. Thilo       M. A. Koch 
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Berlin, 18. März 1997 
 
 
 
 
 
Verteiler Protokolle 34. und 35. STIKO-Sitzungen, Anlage Niemer Brief 28.01.97: 
 
 
 
 
    Dr. Bußmann (Mainz) 
    Prof. Dr. Hofmann (Freiburg) 
    Frau  Dr. Hülße (Rostock) 
    Frau Dr. Hutzler (Köln) 
    Frau Dr. Klein (Saarbrücken) 
    Prof. Dr. Koch (Vorsitz, Berlin) 
    Dr. Leidel (Köln)  
    Prof. Dr. Maass (Münster) 
    Dr. Meinrenken (Bremen) 
    Prof. Dr. Raue (Leipzig) 
    Prof. Dr. Schmitt (Kiel) 
    Prof. Dr. Sitzmann (Homburg) 
    Dr. v. Sonnenburg (München) 
    Prof. Dr. Stehr (Erlangen) 
    Prof. Dr. Stück (Berlin) 
    Prof. Dr. Windorfer (Hannover)  
 
    Dr. Singendonk (Berlin) 
 
    Prof. Dr. Dittmann (Kopenhagen) 
 
    Frau Prof. Dr. Thilo (RKI, Berlin) 
 
    Frau Dr. Galle-Hoffmann (AOK, Bonn) 
    Dr. Janßen, (BMG, Bonn) 
    Prof. Dr. Kabelitz (PEI, Langen) 
    Herr Kaesbach (BKK, Essen) 
    Herr Krause (BMVg, Bonn) 
    Frau Dr. Ley (DGK, Marburg) 
    Dr. Nassauer (RKI, Berlin) 
    Frau Niederbühl (VdAK/AEV, Siegburg) 
    Dr. Schwanig (PEI, Langen) 
    Prof. Dr. Spiess (München) 
    Dr. Wahle (IKK, Bergisch-Gladbach) 
 
    Dr. Fock (RKI, Berlin) 
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